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22. Flächennutzungsplanänderung des genehmigten gemeinsamen Flächennut-
zungsplans 2000 – 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der 

Gemeinde Berglen 
 

- Förmliche Beteiligung - 
 

Prüfung der abgegebenen Stellungnahmen 
zu den öffentlich ausgelegten Unterlagen vom 16.10.2023 

in der Zeit vom 02.07.2024 bis 02.08.2024 und 
in der zeit vom 29.09.2025 bis 29.10.2025 

gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
 

Nr. Stellungnahme von Prüfung der Stellungnahme 
 

A Stellungnahme der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

A 1 Vodafone West GmbH, Düsseldorf 
Stellungnahmen vom 08.07.2024; Az.: OEG-11242 

 […] 
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 
19.06.2024. 
 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone-Ge-
sellschaft(en) gegen die von Ihnen geplante 
Baumaßnahme keine Einwände geltend 
macht. Im Planbereich befinden sich keine 
Telekommunikationsanlagen unseres Unter-
nehmens. Eine Neuverlegung von Telekom-
munikationsanlagen ist unsererseits derzeit 
nicht geplant. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer un-
sere obenstehende Vorgangsnummer an. 
 
 
Bitte beachten Sie: 
Bei einer Stellungnahme, z. B. wegen Um-
verlegung, Mitverlegung, Baufeldfreima-
chung, etc. oder eine Koordinierung/Abstim-
mung zum weiteren Vorgehen, dass die ver-
schiedenen Vodafone-Gesellschaften trotz 
der Fusion hier noch separat Stellung neh-
men. Demnach gelten weiterhin die bisheri-
gen Kommunikationswege. Wir bitten dies 
für die nächsten Monate zu bedenken und 
zu entschuldigen. 
 
[...] 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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A 2 Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung Wirtschaft und Infrastruktur, Stuttgart 
Stellungnahmen vom 25.07.2024, Az.: RPS21-2434-406 und Stellungnahme vom 
24.01.2024, Az.: RPS21-2434-406 

A 2.1 Stellungnahme vom 25.07.2024 

 […] 
 
das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt 
zur o.g. Planung folgendermaßen Stellung: 
 
 
Raumordnung 
Der Anlass für die Einleitung der Flächen-
nutzungsplanänderung "Hofkammerstraße" 
ist die bestehende Nachfrage nach Bauflä-
chen im Stadtgebiet Winnenden für soziales 
Wohnen. 
 
 
Wir verweisen auf unsere Stellungnahme 
vom 24.01.2024. Darüber hinaus bestehen 
keine Bedenken gegen die Planung. 
 
Die Raumordnungsbehörde weist auf die 
Einhaltung der Mindestbruttowohndichte 
(Einwohner pro Hektar) hin. Bei der Stadt 
Winnenden Ortsteil Birkmannsweiler sieht 
der Regionalplan Stuttgart PS 2.4.0.8 (Z) 
eine Dichte von 55 Einwohnern je ha vor. 
Diese als Ziel formulierte festgelegte Brutto-
wohndichte ist zu beachten. 
 
Wir weisen darauf hin, dass das Plangebiet 
teilweise in einem Vorbehaltsgebiet für Na-
turschutz und Landschaftspflege nach PS 
3.2.1 (G) Regionalplan Stuttgart liegt. Diese 
sind zur Erhaltung und Verbesserung der 
Funktions- und Leistungsfähigkeit des Na-
turhaushaltes sowie zur Sicherung und För-
derung der biologischen Vielfalt festgelegt. 
Ihren Belangen kommt bei der Abwägung 
mit konkurrierenden Nutzungen ein beson-
deres Gewicht zu. 
 
Des Weiteren liegt das Plangebiet innerhalb 
des im Regionalplan als Vorbehaltsgebiet 
festgelegten „Gebiets zur Sicherung von 
Wasservorkommen“ nach Plansatz 3.3.6 
(G) des Regionalplans Stuttgart. Die „Vorbe-
haltsgebiete zur Sicherung von Wasservor-
kommen“ sollen gegen zeitweilige oder dau-
ernde Beeinträchtigungen oder Gefährdun-
gen hinsichtlich der Wassergüte und der 
Wassermenge gesichert werden. 
 
Wenn innerhalb eines Vorbehaltsgebietes 
zur Sicherung von Wasservorkommen Sied-
lungsflächen geschaffen werden sollen, ist 

 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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nach PS 3.3.7 (G) Regionalplan ein entspre-
chendes Fachgutachten nachzuweisen, 
dass durch den geplanten Eingriff keine 
zeitweilige oder dauernde Beeinträchtigung 
des Wasservorkommens in qualitativer oder 
quantitativer Hinsicht erfolgt und geeignete 
Verminderungs-, Vermeidungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen aufgezeigt werden. 
 
 
Da die Fläche im Vorgriff auf eine Gesamt-
fortschreibung des Flächennutzungsplans 
ausgewiesen wird, ist diese Flächenauswei-
sung in die Bedarfs- und Bauflächenbilanz 
der nächsten Gesamtfortschreibung einzu-
stellen. 
 
 
 
 
 
Zur Aufnahme in das Raumordnungskatas-
ter wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten, 
dem Regierungspräsidium nach Inkrafttre-
ten des Planes eine Fertigung der Planun-
terlagen in digitalisierter Form an das Post-
fach KoordinationBauleitplanung@ 
rps.bwl.de zu senden.  
Die Stadtkreise und großen Kreisstädte wer-
den gebeten, auch den Bekanntmachungs-
nachweis digital vorzulegen. 
 
 
Hinweis: Abteilung 8 – Landesamt für Denk-
malpflege- meldet Fehlanzeige. 
 
[...] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
Der Wohnbauflächenbedarf wurde in der Be-
gründung zur 24. Änderung des Flächennut-
zungsplans 2000 - 2015 des Gemeindeverwal-
tungsverbands Winnenden und der Gemeinde 
Berglen näher erläutert und wir bei der nächsten 
Gesamtfortschreibung in der Bedarfs- und Bau-
flächenbilanz berücksichtigt. 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
Nach Abschluss des Verfahrens erhält das Re-
gierungspräsidium Stuttgart eine Fertigung der 
Planunterlagen in digitalisierter Form an das 
Postfach KoordinationBauleitpla-
nung@rps.bwl.de. 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 

A 2.2 Stellungnahme vom 24.01.2024 

 […] 
 
das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt 
zur o.g. Planung folgendermaßen Stellung: 
 
 
Raumordnung 
Der Anlass für die Einleitung des Bebau-
ungsplanverfahrens bzw. der Flächennut-
zungsplanänderung "Hofkammerstraße" ist 
die bestehende Nachfrage nach Bauflächen 
im Stadtgebiet Winnenden für soziales 
Wohnen. 
 
 
Die Raumordnungsbehörde weist auf die 
Einhaltung der Mindestbruttowohndichte 
(Einwohner pro Hektar) hin. Bei der Stadt 
Winnenden Ortsteil Birkmannsweiler sieht 
der Regionalplan Stuttgart PS 2.4.0.8 (Z) 

 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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eine Dichte von 55 Einwohnern je ha vor. 
Diese als Ziel formulierte festgelegte Brutto-
wohndichte ist zu beachten. 
 
 
Wir weisen darauf hin, dass das Plangebiet 
teilweise in einem Vorbehaltsgebiet für Na-
turschutz und Landschaftspflege nach PS 
3.2.1 (G) Regionalplan Stuttgart liegt. Diese 
sind zur Erhaltung und Verbesserung der 
Funktions- und Leistungsfähigkeit des Na-
turhaushaltes sowie zur Sicherung und För-
derung der biologischen Vielfalt festgelegt. 
Ihren Belangen kommt bei der Abwägung 
mit konkurrierenden Nutzungen ein beson-
deres Gewicht zu. 
 
 
Des Weiteren liegt das Plangebiet innerhalb 
des im Regionalplan als Vorbehaltsgebiet 
festgelegten „Gebiets zur Sicherung von 
Wasservorkommen“ nach Plansatz 3.3.6 
(G) des Regionalplans Stuttgart. Die „Vorbe-
haltsgebiete zur Sicherung von Wasservor-
kommen“ sollen gegen zeitweilige oder dau-
ernde Beeinträchtigungen oder Gefährdun-
gen hinsichtlich der Wassergüte und der 
Wassermenge gesichert werden. 
 
Wenn innerhalb eines Vorbehaltsgebietes 
zur Sicherung von Wasservorkommen Sied-
lungsflächen geschaffen werden sollen, ist 
nach PS 3.3.7 (G) Regionalplan ein entspre-
chendes Fachgutachten nachzuweisen, 
dass durch den geplanten Eingriff keine 
zeitweilige oder dauernde Beeinträchtigung 
des Wasservorkommens in qualitativer oder 
quantitativer Hinsicht erfolgt und geeignete 
Verminderungs-, Vermeidungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen aufgezeigt werden. 
 
 
Da die Fläche im Vorgriff auf eine Gesamt-
fortschreibung des Flächennutzungsplans 
ausgewiesen wird, ist diese Flächenauswei-
sung in die Bedarfs- und Bauflächenbilanz 
der nächsten Gesamtfortschreibung einzu-
stellen. 
 
 
 
 
 
Zur Aufnahme in das Raumordnungskatas-
ter wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten, 
dem Regierungspräsidium nach Inkrafttre-
ten des Planes eine Fertigung der Planun-
terlagen in digitalisierter Form an das Post-
fach KoordinationBauleitplanung@ 
rps.bwl.de zu senden. 

 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
Der Wohnbauflächenbedarf wurde in der Be-
gründung zur 24. Änderung des Flächennut-
zungsplans 2000 - 2015 des Gemeindeverwal-
tungsverbands Winnenden und der Gemeinde 
Berglen näher erläutert und wir bei der nächsten 
Gesamtfortschreibung in der Bedarfs- und Bau-
flächenbilanz berücksichtigt. 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
Nach Abschluss des Verfahrens erhält das Re-
gierungspräsidium Stuttgart eine Fertigung der 
Planunterlagen in digitalisierter Form an das 
Postfach KoordinationBauleitpla-
nung@rps.bwl.de. 
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Die Stadtkreise und großen Kreisstädte wer-
den gebeten, auch den Bekanntmachungs-
nachweis digital vorzulegen. 
 
 
Hinweis: Abteilung 8 -Landesamt für Denk-
malpflege- meldet Fehlanzeige. 
[...] 

 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 

A 3 Verband Region Stuttgart, Stuttgart 
Stellungnahmen vom 31.07.2024, vom 24.01.2024, vom 10.01.2020 und vom 13.08.2019 

A 3.1 Stellungnahme vom 31.07.2024 

 […] 
 
vielen Dank für die Beteiligung an der 22. 
Änderung des FNPs des GVV Winnenden 
und der Gemeinde Berglen "Hofkammer-
straße ". 
 
Dazu gilt weiterhin unsere Stellungnahme 
vom 24.01.2024: 
Der Planung stehen Ziele der Regionalpla-
nung nicht entgegen. 
 
 
Wir bitten Sie, uns nach Inkrafttreten der 
Flächennutzungsplanänderung ein 
Exemplar der Planunterlagen, möglichst in 
digitaler Form (an: planung@region-stutt-
gart.org), zu überlassen. 
 
Bei Fragen rufen Sie uns gerne an. 
 
[...] 

 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
Der Verband Region Stuttgart erhalt nach dem 
Inkrafttreten des Bebauungsplans den Bebau-
ungsplan in digitaler Form per E-Mail an pla-
nung@region-stuttgart.org. 

A 3.2 Stellungnahme vom 24.01.2024 

 […] 
 
vielen Dank für die Beteiligung an der 22. 
Änderung des FNPs des GVV Winnenden 
und der Gemeinde Berglen "Hofkammer-
straße". 
 
Dazu verweisen wir auf die im Rahmen des 
Bebauungsplans „Hofkammerstraße“ ergan-
genen Stellungnahme vom 10.01.2020: 
 
Der Planung stehen Ziele der Regionalpla-
nung nicht entgegen. 
 
 
Wir bitten Sie, uns nach Inkrafttreten der 
Flächennutzungsplanänderung ein 
Exemplar der Planunterlagen, möglichst in 
digitaler Form (an: planung@region-stutt-
gart.org), zu überlassen. 
 
 

 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
Der Verband Region Stuttgart erhalt nach dem 
Inkrafttreten des Bebauungsplans den Bebau-
ungsplan in digitaler Form per E-Mail an pla-
nung@region-stuttgart.org. 
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Bei Fragen rufen Sie uns gerne an. 
 
[...] 

A 3.3 Stellungnahme vom 10.01.2020 

 [...] 
 
Vielen Dank für die Beteiligung am oben ge-
nannten Bebauungsplanverfahren. 
 
 
Zur vorliegenden Planung gilt weiterhin un-
sere Stellungnahme vom 13.08.2019. Der 
Planung stehen regionalplanerische Ziele 
nicht entgegen. 
 
 
Wir bitten Sie, uns nach Inkrafttreten des 
Bebauungsplanes ein Exemplar der Planun-
terlagen, möglichst in digitaler Form (an: 
planung@region-stuttgart.org), zu überlas-
sen. 
 
[...] 

 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
Der Verband Region Stuttgart erhalt nach dem 
Inkrafttreten des Bebauungsplans den Bebau-
ungsplan in digitaler Form per E-Mail an pla-
nung@region-stuttgart.org. 

A 3.4 Stellungnahme vom 13.08.2019 

 [...] 
 
Vielen Dank für die Beteiligung am oben ge-
nannten Bebauungsplanverfahren, zu dem 
folgende Stellungnahme abgegeben wird: 
 
 
Aus regionalplanerischer Sicht stehen der 
Planung zur Nachverdichtung zu Wohnzwe-
cken im Siedlungsbereich von Winnenden-
Birkmannsweiler keine Ziele entgegen. 
 
[...] 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 

A 4 Deutsche Telekom Technik GmbH, Heilbronn 
Stellungnahmen vom 08.08.2024, Az.: 2024F_84 

 […] 
 
vielen Dank für die Beteiligung am Flächen-
nutzungsplanverfahren. Die Telekom 
Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom 
genannt) - als Netzeigentümerin und Nut-
zungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs.1 TKG - 
hat die Deutsche Telekom Technik GmbH 
beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte 
und Pflichten der Wegesicherung wahrzu-
nehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementsprechend 
die erforderlichen Stellungnahmen abzuge-
ben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie 
folgt Stellung: 
 

 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Im Geltungsbereich befinden sich Telekom-
munikationslinien der Telekom (siehe beige-
fügter Lageplan). Die Belange der Telekom 
- z. B. das Eigentum der Telekom, die unge-
störte Nutzung ihres Netzes sowie ihre Ver-
mögensinteressen – sind betroffen. 
 
Der Bestand und der Betrieb der vorhande-
nen TK-Linien müssen weiterhin gewährleis-
tet bleiben. 
 
Für zukünftige Erweiterung des Telekommu-
nikationsnetzes sind in allen Verkehrswegen 
geeignete und ausreichende Trassen für die 
Unterbringung der Telekommunikationsli-
nien der Telekom vorzusehen. 
 
Wir werden zu gegebenen Zeit zu den aus 
dem Flächennutzungsplan zu entwickelnden 
Bebauungsplänen detaillierte Stellungnah-
men abgeben. 
 
Wir bitten Sie, die Ihnen überlassenen Plan-
unterlagen nur für interne Zwecke zu benut-
zen und nicht an Dritte weiterzugeben. 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. 
 
[...] 

A 5 Landratsamt Rems-Murr-Kreis, Baurechtsamt, Waiblingen 
Stellungnahme vom 08.08.2024 vom 25.01.2024 und vom 08.11.2023 

A 5.1 Stellungnahme vom 08.08.2024 

 […] 
 
zu o.g. Verfahren wird wie folgt Stellung ge-
nommen: 
 
Am Verfahren wurden die Ämter 
 
Amt für Umweltschutz 
Landwirtschaftsamt 
Gesundheitsamt 
Amt für Vermessung und Flurneuord-
nung 
Straßenbauamt 
 
beteiligt. 
 
Aufgrund der Fachbehördenbeteiligung lie-
gen der Geschäftsstelle für Genehmigungs- 
und Planverfahren folgende Informationen 
vor: 
 
 
 
 

 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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1. Amt für Umweltschutz 
 
Naturschutz und Landschaftspflege 
Im Planungsgebiet wurde eine FFH-Mäh-
wiese kartiert, außerdem grenzt das Plange-
biet direkt an das Biotop "Auwald und Feld-
gehölz am Buchenbach". Diese Biotope 
sind nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) geschützt und müssen entspre-
chend im Verfahren berücksichtigt werden. 
 
Die FFH-Mähwiese gehört zu der Kategorie 
B, welche naturschutzfachlich eine beson-
ders hohe Bedeutung hat und generell als 
nicht ersetzbar – und damit als nicht aus-
gleichbar - gilt. Falls an der Überplanung 
festgehalten werden soll, ist ein detailliertes 
Fachkonzept mit hoher Erfolgswahrschein-
lichkeit Voraussetzung für das in Aussicht-
stellen einer Ausnahme (siehe Merkblatt 
„Flachland-Mähwiesen - Hinweise für kom-
munale Planungsämter und Planer“). 
 
Sachbearbeiter: Herr Lauermann 
Telefonnummer: 07151 501 - 2107 
 
 
Immissionsschutz 
Auf der dem Buchenbach gegenüberliegen-
den Uferseite befindet sich ein Gewerbege-
biet. Durch den aufgrund des Gewässers in-
klusive Gewässerrandstreifen bedingten 
räumlichen Abstand beider Gebiete können 
mögliche Lärmkonflikte im Zuge des Bebau-
ungsplanverfahren vermeiden werden. 
 
Sachbearbeiter: Herr Storck 
Telefonnummer: 07151 501 - 2832 
 
 
Grundwasserschutz 
Der Planbereich „Hofkammerstraße“ befin-
det sich in der Zone III des mit Rechtsver-
ordnung (RVO) vom 01.07.2019 festgesetz-
ten Wasserschutzgebiets Nr. 119.114 
„Brunnen zwischen den Bächen der Stadt-
werke Winnenden. 
 
Die Planung berührt folgende Verbotstatbe-
stände dieser Rechtsverordnung (RVO): 
 
- Nach § 7 Satz 1 der RVO ist die Auswei-

sung von Baugebieten nur zulässig, wenn 
eine nachteilige Veränderung der Wasser-
beschaffenheit nicht zu besorgen ist und 
wenn auf die Bestimmungen dieser 
Rechtsverordnung in den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes hingewiesen wird 

 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
Ein naturschutzfachliches Konzept für die Ent-
wicklung einer FFH-Mähwiese als Ersatz für die 
wegfallende FFH-Mähwiese der Kategorie B be-
findet sich in der Aufstellung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
Im in der Aufstellung befindlichen Bebauungs-
plan finden die Vorgaben der Rechtsverordnung 
(RVO) vom 01.07.2019 sowie die Merkblätter 
des Rems-Murr-Kreises Berücksichtigung. 
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und soweit Belange der Grundwasserneu-
bildung der geplanten Bebauung nicht 
entgegenstehen. 

- Nach § 7 Ziffer 3 der RVO ist das Errich-
ten und Erweitern von baulichen Anlagen 
gemäß Landesbauordnung zulässig, 
wenn eine nachteilige Veränderung der 
Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen 
ist. 

- Nach § 7 Ziffer 4 der RVO sind Baustel-
leneinrichtungen, Baustofflager und Woh-
nunterkünfte für Baustellenbeschäftigte in 
der Zone III zulässig, wenn eine nachtei-
lige Veränderung der Wasserbeschaffen-
heit nicht zu besorgen ist. 

- Nach § 7 Ziffer 7 der RVO sind Neu-, Um- 
und Ausbau von Straßen, Parkplätzen 
und sonstigen Verkehrsflächen mit Aus-
nahme von Rad-, Fuß-, Feld- und Wald-
wegen in der Zone III zulässig, wenn die 
erforderlichen Schutzvorkehrungen gegen 
eine nachteilige Veränderung der Wasser-
beschaffenheit getroffen werden. 

 
Baugrunduntersuchungen ergaben, dass für 
den Standort mit einem geringen Grundwas-
serflurabstand (der Bemessungswasser-
stand liegt in Mittel bei 287,6 m NN bzw. un-
gefähr auf mittlerer Geländehöhe) gerech-
net werden muss. Daher wird empfohlen, 
vor der Festsetzung des Bebauungsplanes 
mindestens eine Grundwassermessstelle 
außerhalb des zukünftigen Baufeldes zu er-
richten. In der Grundwassermessstelle sollte 
der Ruhewasserspiegel monatlich für min-
destens ein Jahr gemessen werden. Für die 
Errichtung von Grundwassermessstellen ist 
frühzeitig vor Beginn eine wasserrechtliche 
Erlaubnis beim Landratsamt Rems-Murr-
Kreis, Amt für Umweltschutz, zu beantra-
gen. Es wird auf das beigefügte Merkblatt 
„Bohrungen im Untergrund“ und „Antrag 
Bohranzeige“ hingewiesen. 
 
Grundsätzlich sollten Eingriffe in das Grund-
wasser vermieden werden. Dies kann über 
die Festlegung der Erdgeschossfußboden-
höhe (EFH) erfolgen, die so angepasst wer-
den kann, dass keine Eingriffe in das 
Grundwasser erfolgen müssen. 
 
Es bestehen keine Bedenken gegen die 
Ausweisung des Plangebietes, sofern die 
o.g. Vorgaben sowie die beigefügte RVO 
und folgende Merkblätter des Rems-Murr-
Kreises eingehalten werden. 
 
- „Bauen im Wasserschutzgebiet - Zone III“ 
- „Grundwasserhaltung“ 
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- „Abwasserleitungen für Schmutzwasser 
für die Grundstücksentwässerung in Was-
serschutzgebieten“ 

- „Bohrungen im Untergrund“ 
 
Sachbearbeiter: Herr Dr. Schuler 
Telefonnummer: 07151 501 – 2828 
 
 
Bodenschutz 
Es bestehen keine grundsätzlichen Beden-
ken. Im Übrigen wird auf die letzten Stel-
lungnahmen zum Bebauungsplanverfahren 
bzw. Flächennutzungsplan-Änderungsver-
fahren verwiesen: „Die Böden sind bereits 
vorgeprägt bzw. beeinträchtigt. Es ist von 
keinem natürlich gewachsenen Boden aus-
zugehen.“ 
 
Sachbearbeiterin: Frau Schaaf 
Telefonnummer: 07151 501 - 2753 
 
 
Altlasten und Schadensfälle 
Es wird auf die letzten Stellungnahmen zum 
Bebauungsplanverfahren bzw. Flächennut-
zungsplan-Änderungsverfahren verwiesen, 
welche weiterhin gilt: „Im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes liegt die Altablage-
rung "Hofkammerstr.", welche nach aktuel-
lem Kenntnisstand mit Handlungsbedarf 
"DU-Detailuntersuchung" bewertet ist, nach-
dem die bislang erfolgten Untersuchungen 
ergaben, dass hier PAK-Belastungen vorlie-
gen. Nach unserem Kenntnisstand wurde 
bislang kein Gutachten über die DU vorge-
legt. 
 
Erst nach Vorlage des Gutachtens über die 
DU kann bzgl. der weiteren Planung für das 
Grundstück eine abschließende Stellung-
nahme abgegeben werden. 
 
Die Informationen zur Altablagerung sind 
sowohl im Textteil als auch im Planteil des 
Bebauungsplans darzustellen.“ 
 
Sachbearbeiterin: 
Frau Schaaf / Frau Böhnke 
Telefonnummer: 
07151 501 - 2753 / 07151 501 - 2222 
 
 
Kommunale Abwasserbeseitigung 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 



22. Flächennutzungsplanänderung 
 
 

Nr. Stellungnahme von Prüfung der Stellungnahme 
 

Seite 11 von 61 

Gewässerbewirtschaftung 
Es wird auf die letzten Stellungnahmen zum 
Bebauungsplanverfahren bzw. Flächennut-
zungsplan-Änderungsverfahren verwiesen, 
welche weiterhin gilt. 
 
Sachbearbeiterin: Frau Kötzer 
Telefonnummer: 07151 501 - 2149 
 
 
Hochwasserschutz und Wasserbau 
Gegen die Änderung des Flächennutzungs-
plans bestehen grundsätzlich keine Beden-
ken. Nach den Hochwassergefahrenkarten 
(HWGK) des Landes Baden-Württemberg 
wird der Vorhabensbereich teilweise bei ei-
nem extremen Hochwasserereignis (HQext-

rem) überschwemmt und liegt daher im Risi-
kogebiet nach § 78b Wasserhaushaltsge-
setz (WHG). Es ist auf eine hochwasseran-
gepasste Bauweise zu achten und es sind 
die Belange des Hochwasserschutzes und 
der Hochwasservorsorge zu berücksichti-
gen. Weitere Hinweise zum Objektschutz 
und zur baulichen Vorsorge in Über-
schwemmungsgebieten können der Hoch-
wasserschutzfibel des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit im Internet unter https://www. 
fib-bund.de/Inhalt/Themen/Hochwasser/ 
entnommen werden. 
 
Sowohl die Lage des Plangebiets in einem 
Risikogebiet nach § 78b WHG als auch die 
sich daraus ergebende Verpflichtung zu ei-
ner hochwasserangepassten Bauweise sind 
in der Begründung aufzunehmen. 
 
Sachbearbeiterin: Frau Schmidt 
Telefonnummer: 07151 501 – 2143 
 
 
2. Landwirtschaftsamt 
Durch die 22. Änderung des Flächennut-
zungsplans des Gemeindeverwaltungsver-
bands Winnenden und der Gemeinde Berg-
len werden die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen geschaffen, eine Wohnbaufläche 
an einem aus städtebaulichen Gründen ge-
eigneten Standort zu entwickeln. Das Plan-
gebiet ist im rechtsgültigen Flächennut-
zungsplan vollständig als Grünfläche (Be-
stand) dargestellt und soll zukünftig als 
Wohnbaufläche „Hofkammerstraße“ in Win-
nenden-Birkmannsweiler dargestellt wer-
den. Die Raumnutzungskarte des Regional-
plans sieht für das Plangebiet landwirt-
schaftliche Fläche vor. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Das Gebiet liegt nach der Flurbilanz auf Flä-
chen der Vorbehaltsflur II. Die Vorbehaltsflur 
II umfasst überwiegend landbauwürdige Flä-
chen, die der landwirtschaftlichen Nutzung 
größtenteils vorzubehalten sind. 
 
Das Plangebiet liegt am südlichen Ortsrand 
der Gemarkung Birkmannsweiler, zwischen 
dem Gewerbegebiet Herzog-Philipp-Straße 
und der Wohnbebauung Silcherstraße. 
Nach Süden ist das Gebiet durch die Hof-
kammerstraße gegenüber der freien Land-
schaft abgegrenzt. Auf der Nordseite des 
Plangebiets liegt ein Kinderspielplatz. 
 
Die Planflächen werden als Grünland ge-
nutzt. Laut den Planunterlagen bestätigt 
eine Baugrunduntersuchung aus dem Jahr 
1996, dass die Fläche in der Vergangenheit 
von einem See eingenommen war. Der See 
wurde nachträglich ca. 3 m mächtig aufge-
füllt. Bei der Auffüllung handelte es sich vor-
wiegend um Tone, Schluffe mit wechseln-
dem Sand- und Kiesgehalt, untergeordnet 
auch Straßenaufbruch. 
 
Interessen von landwirtschaftlichen Betrie-
ben werden durch die 22. Änderung des 
Flächennutzungsplans des Gemeindever-
waltungsverbands Winnenden und der Ge-
meinde Berglen nicht beeinträchtigt. Die be-
stehenden landwirtschaftlichen Bedenken 
hinsichtlich der Inanspruchnahme landwirt-
schaftlicher Flächen werden zurückgestellt. 
 
Im Bebauungsplanverfahren ist eine Ein-
griffs-/Ausgleichsbilanzierung zu erstellen. 
Hierbei ist auf agrarstrukturelle Belange 
Rücksicht zu nehmen. Es ist möglichst zu 
vermeiden, dass Flächen aus der landwirt-
schaftlichen Nutzung genommen werden. 
 
 
3. Gesundheitsamt 
Es bestehen keine Bedenken. Der Planbe-
reich befindet sich innerhalb des Wasser-
schutzgebietes „Brunnen zwischen den Bä-
chen“, Schutzzone III. Die Quellfassung wird 
zur öffentlichen Trinkwasserversorgung der 
Stadt Winnenden genutzt. 
 
Die entsprechenden Vorgaben vom Amt für 
Umweltschutz im Landratsamt Rems-Murr-
Kreis und gesetzliche Bestimmungen zum 
Grundwasserschutz sind einzuhalten. Eine 
Gefährdung der öffentlichen Trinkwasser-
versorgung muss unter Einhaltung der fest-
gelegten Vorgaben ausgeschlossen wer-
den. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Die Bauvorhaben müssen vorab mit dem öf-
fentlichen Wasserversorgungsunternehmen 
Stadtwerke Winnenden abgestimmt werden. 
 
 
4. Amt für Vermessung und Flurneuord-
nung 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
 
5. Straßenbauamt 
Keine Belange betroffen, da keine Bundes- 
Landes- oder Kreisstraße. Verkehrsbehörde 
ist Winnenden und zu hören. 
 
[...] 

 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 

A 5.2 Stellungnahme vom 25.01.2024 

 […] 
 
zu o.g. Verfahren wird wie folgt Stellung ge-
nommen: 
 
Am Verfahren wurden die Ämter  
 
Amt für Umweltschutz  
Gesundheitsamt  
Amt für Vermessung und Flurneuord-
nung  
 
beteiligt. 
 
Aufgrund der Fachbehördenbeteiligung lie-
gen der Geschäftsstelle für Genehmigungs- 
und Planverfahren folgende Informationen 
vor: 
 
 
1. Amt für Umweltschutz 
 
Naturschutz und Landschaftspflege 
Laut unseren Unterlagen wurde auf dem 
Planungsgebiet ein Gehölz als baurechtli-
che Ausgleichsmaßnahme für den Bebau-
ungsplan „Lerchenäcker BA1" angelegt. 
Im Planungsgebiet wurde eine FFH-Mäh-
wiese kartiert, außerdem grenzt das Plange-
biet direkt an das Biotop "Auwald und Feld-
gehölz am Buchenbach". Diese Biotope 
sind nach § 30 BNatSchG geschützt und 
müssen entsprechend im Verfahren berück-
sichtigt werden. 
Die FFH-Mähwiese gehört zu der Kategorie 
B, welche naturschutzfachlich eine beson-
ders hohe Bedeutung hat und generell als 
nicht ersetzbar - und damit als nicht aus-
gleichbar - gilt. Falls an der Überplanung 
festgehalten werden soll, ist ein detailliertes 
Fachkonzept mit hoher Erfolgswahrschein-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
Das vorhandene Gehölz liegt in einem Randbe-
reich und bleibt erhalten. 
Ein naturschutzfachliches Konzept für die Ent-
wicklung einer FFH-Mähwiese als Ersatz für die 
wegfallende FFH-Mähwiese der Kategorie B be-
findet sich in der Aufstellung. 
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lichkeit Voraussetzung für das in Aussicht-
stellen einer Ausnahme. 
 
B e a r b e i t e r : 
Herr Lauermann, Tel. 07151 - 501 2107  
 
 
Immissionsschutz 
Auf der dem Buchenbach gegenüberliegen-
den Uferseite befindet sich ein Gewerbege-
biet. Durch den aufgrund des Gewässers in-
klusive Gewässerrandstreifen bedingten 
räumlichen Abstand beider Gebiete können 
mögliche Lärmkonflikte im Zuge des Bebau-
ungsplanverfahren vermeiden werden. 
 
B e a r b e i t e r : 
Herr Storck, Tel. 07151 - 501 2832  
 
 
Grundwasserschutz 
Die geplante Wohnbaufläche befindet sich 
in der Zone III des mit Rechtsverordnung 
(RVO) vom 01.07.2019 festgesetzten Was-
serschutzgebiets Nr. 119.114 "Brunnen zwi-
schen den Bächen". 
 
Nach § 7 Satz 2 der RVO ist die Auswei-
sung von Baugebieten und Gewerbegebie-
ten in der Zone III zulässig, wenn eine nach-
teilige Veränderung der Wasserbeschaffen-
heit nicht zu besorgen ist und wenn auf die 
Bestimmungen dieser Rechtsverordnung in 
den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
hingewiesen wird und die Belange der 
Grundwasserneubildung der geplanten Be-
bauung nicht im Wege stehen. 
 
Nach § 7 Satz 3 der RVO ist das Errichten 
und Erweitern von baulichen Anlagen ge-
mäß Landesbauordnung in der Zone III zu-
lässig, wenn eine nachteilige Veränderung 
der Wasserbeschaffenheit nicht zu besor-
gen ist. 
 
Nach § 7 Satz 4 der RVO sind Baustellen-
einrichtungen, Baustofflager und Wohnun-
terkünfte für Baustellenbeschäftige in der 
Zone III zulässig, wenn eine nachteilige Ver-
änderung der Wasserbeschaffenheit nicht 
zu besorgen ist. 
 
Nach § 7 Satz 7 der RVO ist der Neu-, Um- 
und Ausbau von Straßen, Parkplätzen und 
sonstigen Verkehrsflächen in der Zone III 
zulässig, wenn die erforderlichen Schutzvor-
kehrungen gegen eine nachteilige Verände-
rung der Wasserbeschaffenheit getroffen 
werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Nach § 8 Satz 2 der RVO sind Maßnahmen 
zur Erschließung von Grundwasser verbo-
ten, soweit in der RVO nichts Anderes gere-
gelt ist. 
 
Es bestehen keine Bedenken gegen die 
Ausweisung des Plangebietes, sofern die 
Vorgaben der beigefügten RVO sowie die 
Vorgaben der folgenden Merkblätter des 
Rems-Murr-Kreises eingehalten werden: 
- "Bauen im Wasserschutzgebiet - Zone III" 
- "Bauen im Grundwasser" 
- "Abwasserleitungen für Schmutzwasser für 

die Grundstücksentwässerung in Wasser-
schutzgebieten" 

- "Bohrungen im Untergrund" 
 
Das Wasserschutzgebiet ist entsprechend 
bei der Fortführung der Planung darzustel-
len. 
 
B e a r b e i t e r : 
Herr Dr. Schuler, Tel. 07151 - 501 2828  
 
 
Bodenschutz 
Es bestehen keine grundsätzlichen Beden-
ken. Im Übrigen wird auf die Stellungnahme 
zum Bebauungsplanverfahren verwiesen:  
"Die Böden sind bereits vorgeprägt bzw. be-
einträchtigt (siehe Stellungnahme Altlasten). 
Es ist von keinem natürlich gewachsenen 
Boden auszugehen, daher bestehen keine 
Bedenken." 
 
B e a r b e i t e r : 
Frau Schaaf, Tel. 07151 - 501 2753 
 
 
Altlasten und Schadensfälle 
Es wird auf die Stellungnahme zum Bebau-
ungsplanverfahren verwiesen:  
"Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
liegt die Altablagerung "Hofkammerstr.", 
welche nach aktuellem Kenntnisstand mit 
Handlungsbedarf "DU-Detailuntersuchung" 
bewertet ist, nachdem die bislang erfolgten 
Untersuchungen ergaben, dass hier PAK-
Belastungen vorliegen.  
Nach unserem Kenntnisstand wurde bislang 
kein Gutachten über die DU vorgelegt.  
Erst nach Vorlage des Gutachtens über die 
DU kann bzgl. der weiteren Planung für das 
Grundstück eine abschließende Stellung-
nahme abgegeben werden.  
Die Informationen zur Altablagerung sind 
sowohl im Textteil als auch im Planteil des 
Bebauungsplans darzustellen." 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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B e a r b e i t e r :   
Frau Schaaf, Tel. 07151 - 501 2753  
 
 
Kommunale Abwasserbeseitigung 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
 
Gewässerbewirtschaftung 
Gegen die Änderung des Flächennutzungs-
plans bestehen im Grundsatz keine Beden-
ken, sofern die unten aufgeführten gesetzli-
chen Bestimmungen eingehalten werden. 
 
Außerhalb des räumlichen Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans ist ein Gewäs-
serrandstreifen von zehn Metern maßge-
bend. Sollte ein Bebauungsplan aufgestellt 
werden, so ist in dem räumlichen Geltungs-
bereich des Bebauungsplans ein Gewässer-
randstreifen von fünf Metern anzuwenden. 
Die gesetzlichen Bestimmungen sind in den 
Textteil des Bebauungsplans mitaufzuneh-
men. 
 
Da von dem Vorhabensbereich das Gewäs-
ser II. Ordnung Buchenbach tangiert wird, 
sind die Vorgaben des Gewässerrandstrei-
fens zu beachten. Nach § 38 Abs. 1 Was-
serhaushaltsgesetz (WHG) dient der Ge-
wässerrandstreifen der Erhaltung und Ver-
besserung der ökologischen Funktionen 
oberirdischer Gewässer.  
Dieser umfasst nach § 38 Abs. 2 WHG das 
Ufer und den Bereich, der an das Gewässer 
landseits der Linie des Mittelwasserstandes 
angrenzt. Bemessen wird der Gewässer-
randstreifen ab der Linie des Mittelwasser-
standes, bei Gewässern mit ausgeprägter 
Böschungsoberkante ab dieser. Nach § 29 
Abs. 1 Wassergesetz für Baden-Württem-
berg (WG) ist der Gewässerrandstreifen im 
Innenbereich fünf Meter breit. 
 
Die Errichtung von baulichen und sonstigen 
Anlagen im Gewässerrandstreifen ist nach § 
29 Abs. 3 Wassergesetz für Baden-Würt-
temberg (WG) verboten.  
 
Im Gewässerrandstreifen ist das Entfernen 
von standortgerechten Bäumen und Sträu-
chern, sowie das Neuanpflanzen von nicht 
standortgerechten Bäumen und Sträuchern 
laut § 38 Abs. 4 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) verboten. 
 
In den Gewässerrandstreifen sind Bäume 
und Sträucher laut § 29 Abs. 2 Wasserge-
setz für Baden-Württemberg (WG) zu erhal-
ten, soweit die Beseitigung nicht für den 

 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Ausbau oder die Unterhaltung der Gewäs-
ser, zur Pflege des Bestandes oder zur Ge-
fahrenabwehr erforderlich ist. 
 
Des Weiteren untersagt sind der Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen und die 
nicht nur zeitweise Ablagerung von Gegen-
ständen. Nach § 29 Abs. 3 WG ist der Ein-
satz und die Lagerung von Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln in einem Bereich von 
fünf Metern verboten. Hiervon ausgenom-
men sind Wundverschlussmittel zur Baum-
pflege und Wildbissschutzmittel.  
 
B e a r b e i t e r : 
Frau Kötzer, Tel. 07151 - 501 2149  
 
 
Hochwasserschutz und Wasserbau 
Es wird auf die Stellungnahme zum dazuge-
hörenden Bebauungsplanverfahren verwie-
sen. 
 
Gegen den Flächennutzungsplan bestehen 
keine Bedenken. Nach den Hochwasserge-
fahrenkarten (HWGK) des Landes Baden-
Württemberg wird der Vorhabensbereich 
teilweise bei einem extremen Hochwasser-
ereignis (HQextrem) überschwemmt und 
liegt daher im Risikogebiet nach § 78b Was-
serhaushaltsgesetz (WHG). Es ist auf eine 
hochwasserangepasste Bauweise zu ach-
ten und es sind die Belange des Hochwas-
serschutzes und der Hochwasservorsorge 
zu berücksichtigen. Weitere Hinweise zum 
Objektschutz und zur baulichen Vorsorge in 
Überschwemmungsgebieten können der 
Hochwasserschutzfibel des Bundesministe-
riums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Re-
aktorsicherheit im Internet unter 
https://www.fib-bund.de/Inhalt/The-
men/Hochwasser/ entnommen werden. 
 
B e a r b e i t e r : 
Frau Schmidt, Tel. 07151 - 501 2143  
 
 
2. Gesundheitsamt 
Der Planbereich befindet sich innerhalb des 
Wasserschutzgebietes „Brunnen zwischen 
den Bächen“, Schutzzone III. Die Quellfas-
sung wird zur öffentlichen Trinkwasserver-
sorgung der Stadt Winnenden genutzt. 
 
Die entsprechenden Vorgaben vom Amt für 
Umweltschutz im Landratsamt Rems-Murr-
Kreis und gesetzliche Bestimmungen zum 
Grundwasserschutz sind einzuhalten. Eine 
Gefährdung der öffentlichen Trinkwasser-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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versorgung muss unter Einhaltung der fest-
gelegten Vorgaben ausgeschlossen wer-
den.  
 
Die Bauvorhaben müssen vorab mit dem öf-
fentlichen Wasserversorgungsunternehmen 
Stadtwerke Winnenden abgestimmt werden. 
 
3. Amt für Vermessung und Flurneuord-
nung 
Keine Bedenken. 
 
[...] 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 

A 5.3 Stellungnahme vom 08.11.2023 

 […] 
 
zu o.g. Verfahren wird wie folgt Stellung ge-
nommen: 
 
Am Verfahren wurden die Ämter 
 
Amt für Umweltschutz  
Gesundheitsamt  
Amt für Vermessung und Flurneuord-
nung 
 
beteiligt. 
 
Aufgrund der Fachbehördenbeteiligung lie-
gen der Geschäftsstelle für Genehmigungs- 
und Planverfahren folgende Informationen 
vor: 
 
 
1. Amt für Umweltschutz 
 
Naturschutz und Landschaftspflege 
Laut unseren Unterlagen wurde auf dem 
Planungsgebiet ein Gehölz als baurechtli-
che Ausgleichsmaßnahme für den Bebau-
ungsplan ‚Lerchenäcker BA1" angelegt. 
 
 
Im Planungsgebiet wurde eine FFH-Mäh-
wiese kartiert, außerdem grenzt das Plange-
biet direkt an das Biotop "Auwald und Feld-
gehölz am Buchenbach". Dieses Biotop ist 
nach § 30 BNatSchG geschützt und muss 
entsprechend im Verfahren berücksichtigt 
werden. 
Die FFH-Mähwiese gehört zu der Kategorie 
B, welche naturschutzfachlich besonders 
hohe Bedeutung haben und generell als 
nicht ersetzbar - und damit als nicht aus-
gleichbar - gelten. Falls an der Überplanung 
festgehalten werden soll, ist ein detailliertes 
Fachkonzept mit hoher Erfolgswahrschein-

 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
Ein naturschutzfachliches Konzept für die Ent-
wicklung einer FFH-Mähwiese als Ersatz für die 
wegfallende FFH-Mähwiese der Kategorie B be-
findet sich in der Aufstellung. 
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lichkeit Voraussetzung für das Inaussicht-
stellen einer Ausnahme. 
 
Damit eine Beurteilung naturschutzrechtli-
cher Belange möglich ist, sind außerdem 
ein Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 BauGB, 
eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung und 
ein artenschutzrechtliches Gutachten, um 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 
auszuschließen, notwendig. Es wird emp-
fohlen, das artenschutzrechtliche Gutachten 
nach dem 3-Stufenmodell durchzuführen 
(vgl. Merkblatt "3-Stufenmodell"). 
 
B e a r b e i t e r : 
Herr Lauermann, Tel. 07151 - 501 2107  
 
 
Immissionsschutz 
Das Plangebiet soll als WA ausgewiesen 
werden. Ihm ist ein Gewerbegebiet benach-
bart. Die dadurch verursachten Lärmkon-
flikte sind im Rahmen des Bebauungsplan-
verfahrens zu ermitteln und zu bewerten. 
 
B e a r b e i t e r : 
Herr Storck, Tel. 07151 - 501 2832  
 
 
Grundwasserschutz 
Das Plangebiet befindet sich in der Zone III 
des mit Rechtsverordnung (RVO) vom 
01.07.2019, In Kraft getreten am 
01.10.2029, festgesetzten Wasserschutzge-
biets "Brunnen zwischen den Bächen" der 
Stadtwerke Winnenden GmbH. 
 
Es bestehen keine Bedenken gegen die 
Ausweisung des Plangebietes, sofern die 
Vorgaben der beigefügten RVO sowie die 
Vorgaben der folgenden Merkblätter des 
Rems-Murr-Kreises eingehalten werden. 
 
- "Bauen im Wasserschutzgebiet - Zone III" 
- "Bauen im Grundwasser" 
- "Abwasserleitungen für Schmutzwasser für 

die Grundstücksentwässerung in Wasser-
schutz-gebieten" 

- "Bohrungen im Untergrund" 
 
Ein entsprechender Hinweis (Gültigkeit RVO 
und Merkblätter) ist in den Textteil des Be-
bauungsplans mitaufzunehmen. 
 
B e a r b e i t e r : 
Herr Dr. Schuler, Tel. 07151 - 501 2828  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Bodenschutz 
Die Böden bereits vorgeprägt bzw. beein-
trächtigt (siehe Stellungnahme Altlasten). Es 
ist von keinem natürlich gewachsenen Bo-
den auszugehen, daher keine Bedenken. 
 
 
Altlasten und Schadensfälle 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
liegt die Altablagerung "Hofkammerstr.", 
welche nach aktuellem Kenntnisstand mit 
Handlungsbedarf "DU-Detailuntersuchung" 
bewertet ist, nachdem die bislang erfolgten 
Untersuchungen ergaben, dass hier PAK-
Belastungen vorliegen. 
Nach unserem Kenntnisstand wurde bislang 
kein Gutachten über die DU vorgelegt. 
Erst nach Vorlage des Gutachtens über die 
DU kann bzgl. der weiteren Planung für das 
Grundstück eine abschließende Stellung-
nahme abgegeben werden. 
 
Die Informationen zur Altablagerung sind 
sowohl im Textteil als auch im Planteil des 
Bebauungsplans darzustellen.  
 
B e a r b e i t e r : 
Frau Schaaf, Tel. 07151 - 501 2753 
 
 
Kommunale Abwasserbeseitigung 
Für die Flächenkanalisation des Baugebie-
tes ist nach § 48 Absatz 1 Nr. 1 Wasserge-
setz für Baden-Württemberg (WG) eine 
wasserrechtliche Genehmigung der unteren 
Wasserbehörde erforderlich. Ein entspre-
chender Antrag in zweifacher Ausfertigung 
ist beim Amt für Umweltschutz des Landrat-
samtes Rems-Murr-Kreis einzureichen. 
 
Die Entwässerungsplanung ist frühzeitig mit 
dem Amt für Umweltschutz des Landrats-
amtes Rems-Murr-Kreis abzustimmen. 
 
B e a r b e i t e r : 
Herr Schneider, Tel. 07151 - 501 2758 
 
 
Gewässerbewirtschaftung 
Die nachfolgenden gesetzlichen Bestim-
mungen sind einzuhalten und in den Textteil 
des Bebauungsplans mitaufzunehmen: 
 
Da von dem Vorhabensbereich das Gewäs-
ser II. Ordnung Buchenbach tangiert wird, 
sind die Vorgaben des Gewässerrandstrei-
fens zu beachten. Nach § 38 Abs. 1 Was-
serhaushaltsgesetz (WHG) dient der Ge-
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wässerrandstreifen der Erhaltung und Ver-
besserung der ökologischen Funktionen 
oberirdischer Gewässer. 
 
Dieser umfasst nach § 38 Abs. 2 WHG das 
Ufer und den Bereich, der an das Gewässer 
landseits der Linie des Mittelwasserstandes 
angrenzt. Bemessen wird der Gewässer-
randstreifen ab der Linie des Mittelwasser-
standes, bei Gewässern mit ausgeprägter 
Böschungsoberkante ab dieser. Nach § 29 
Abs. 1 Wassergesetz für Baden-Württem-
berg (WG) ist der Gewässerrandstreifen im 
Innenbereich fünf Meter breit. 
 
Die Errichtung von baulichen und sonstigen 
Anlagen im Gewässerrandstreifen ist nach § 
29 Abs. 3 Wassergesetz für Baden-Würt-
temberg (WG) verboten. 
 
Im Gewässerrandstreifen ist das Entfernen 
von standortgerechten Bäumen und Sträu-
chern, sowie das Neuanpflanzen von nicht 
standortgerechten Bäumen und Sträuchern 
laut § 38 Abs. 4 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) verboten. In den Gewässerrandstrei-
fen sind Bäume und Sträucher laut § 29 
Abs. 2 Wassergesetz für Baden-Württem-
berg (WG) zu erhalten, soweit die Beseiti-
gung nicht für den Ausbau oder die Unter-
haltung der Gewässer, zur Pflege des Be-
standes oder zur Gefahrenabwehr erforder-
lich ist. 
 
Des Weiteren untersagt sind der Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen und die 
nicht nur zeitweise Ablagerung von Gegen-
ständen. Nach § 29 Abs. 3 Wassergesetz 
für Baden-Württemberg (WG) ist der Einsatz 
und die Lagerung von Dünge- und Pflanzen-
schutzmitteln in einem Bereich von fünf Me-
tern verboten. Hiervon ausgenommen sind 
Wundverschlussmittel zur Baumpflege und 
Wildbissschutzmittel. 
 
B e a r b e i t e r : 
Frau Kötzer, Tel. 07151 - 501 2149 
 
 
Hochwasserschutz und Wasserbau 
Entsprechend den Hochwassergefahrenkar-
ten (HWGK) des Landes Baden-Württem-
berg wird der südliche Planbereich bei ei-
nem extremen Hochwasserereignis (HQext-
rem) des Buchenbachs überschwemmt und 
liegt daher z.T. im Risikogebiet nach § 78b 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Dieser 
Sachverhalt ist sowohl im Textteil aufzuneh-
men als auch im zeichnerischen Teil des 
Bebauungsplans darzustellen. Der Schutz 
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von Leben und Gesundheit und die Vermei-
dung erheblicher Sachschäden sind in der 
Abwägung nach § 1 Abs. 7 Baugesetzbuch 
zu berücksichtigen. In Risikogebieten ist auf 
eine hochwasserangepasste Bauweise zu 
achten und das Merkblatt "Belange des 
Hochwasserschutzes und der Hochwasser-
vorsorge" ist zu berücksichtigen. Hinweise 
zum Objektschutz und zur baulichen Vor-
sorge in Überschwemmungsgebieten kön-
nen der Hochwasserschutzfibel des Bun-
desministeriums für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit im Internet unter 
https://www.fib-bund.de/Inhalt/Themen/ 
Hochwasser/ entnommen werden. 
 
Es wird um entsprechende Ergänzung der 
Unterlagen sowie um Berücksichtigung der 
in § 78b WHG genannten Bedingungen ge-
beten. 
 
B e a r b e i t e r : 
Frau Hett, Tel. 07151 - 501 2146 
 
 
2. Gesundheitsamt 
Der Planbereich befindet sich innerhalb des 
Wasserschutzgebietes „Brunnen zwischen 
den Bächen“, Schutzzone III. Die entspre-
chenden Auflagen vom Amt für Umwelt-
schutz im Landratsamt Rems-Murr-Kreis 
und gesetzliche Bestimmungen zum Grund-
wasserschutz sind zu beachten. Eine Ge-
fährdung der öffentlichen Trinkwasserver-
sorgung ist auszuschließen. 
 
 
3. Amt für Vermessung und Flurneuord-
nung 
Keine Bedenken. 
 
[...] 
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B Stellungnahme der Öffentlichkeit 

B 1 Bürger/in 
Stellungnahme vom 31.07.2024 

 [...] 
 
ich zeige die anwaltliche Vertretung der fol-
genden Anrainer, die von der vorgesehenen 
Änderung des Flächennutzungsplans betrof-
fen sind, an: 
 
[…] 
 
Meine Vollmacht ist aus dem BBP-Verfah-
ren Hofkammerstraße bekannt. Falls ge-
wünscht, können neue Vollmachten vorge-
legt werden, dies aber erst nach der Ferien-
zeit, da einiger der Mandanten jetzt nicht 
mehr unterschreiben können. 
 
 
1. Rettungsversuch für den vom VGH für 
unwirksam erklärten BBP Hofkammer-
straße 
 
Der hier von der Stadtverwaltung Winnen-
den am 14.12.2023 beschlossene Aufstel-
lungsbeschluss für die Fortschreibung des 
genehmigten gemeinsamen Flächennut-
zungsplans 2000 bis 2015 - 22. FNP-Ände-
rung - erfolgte auf Betreiben der Stadt Win-
nenden für die ausgewiesene öffentliche 
Grünfläche zwischen Hofkammerstraße, 
Herzog-Philipp-Straße und Silcherstraße in 
Winnenden­Birkmannsweiler, die bereits 
durch den BPP Rheinhausprogramm 
Silcherstraße beplant und aus dem beste-
henden FNP heraus entwickelt worden war. 
 
Die Stadt Winnenden versucht damit, den 
von ihr am 29.06.2021 beschlossenen und 
am 08.07.2021 bekannt gemachten Bebau-
ungsplan "Hofkammerstraße", Planbereiche 
41.16 und 41.20, der die Rechte meiner 
Mandanten verletzte und in mannigfacher 
Hinsicht wegen Verletzung öffentlich-rechtli-
cher Vorschriften und sowohl verfahrens-
rechtlich als auch materiell-rechtlich rechts-
widrig ist, im Nachhinein zu retten.  
 
Dieser "Rettungsversuch" ist infolge der 
Entscheidung des VGH Baden-Württemberg 
in Mannheim vom 12.07.2024, mit dem der 
Bebauungsplan für unwirksam erklärt 
wurde, zwar zunächst einmal gescheitert. 
 
Denn der VGH hat entschieden: 
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(1) Der Bebauungsplan Hofkammerstraße 
der Stadt Winnenden vom 29.06.2021 wird 
für unwirksam erklärt. 
 
(2) Die Revision wird nicht zugelassen. 
 
(3) Die Antragsgegnerin (Stadt Winnenden) 
trägt die Kosten des Verfahrens. 
 
Da die Stadt Winnenden die 22. Änderung 
des gemeinsamen Flächennutzungsplans 
2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsver-
bands Winnenden und der Gemeinde Berg-
len in Teilbereichen dennoch weiterverfolgt, 
ist davon auszugehen, dass dies offenbar 
der Vorbereitung eines neuen BBP Hofkam-
merstraße, der wohl zumindest dem Gebot, 
aus dem FNP heraus entwickelt zu werden, 
folgen soll. Dazu möchten meine Mandan-
ten auf folgende Punkte hinweisen. 
 
 
2. Vorgehen der Stadt Winnenden in 
mehreren Schritten 
 
2.1 Erster Schritt 
 
Am 26.09.2023 hat der Gemeinderat der 
Stadt Winnenden die Aufstellung des Be-
bauungsplans "Hofkammerstraße" in Win-
nenden-Birkrnannsweiler, Planbereich 41.16 
und einer Satzung über örtliche Bauvor-
schriften zu diesem Bebauungsplan im er-
gänzenden Verfahren nach § 214 Abs. 4 
BauGB beschlossen. Zur Begründung 
wurde darauf hingewiesen, dass der betref-
fende Bebauungsplan ursprünglich im be-
schleunigten Verfahren nach § 13b BauGB 
aufgestellt wurde, und dass das Bundesver-
waltungsgericht mit Urteil vom 18. Juli 2023 
(4CN 3 .22) entschieden hat, dass freie Flä-
chen außerhalb des Siedlungsbereichs ei-
ner Gemeinde nicht im beschleunigten Ver-
fahren nach § 13b Abs. 1 BauGB ohne Um-
weltprüfung überplant werden dürfen. Daher 
solle der Bebauungsplan Hofkammerstraße 
nun im Regelverfahren aufgestellt werden. 
Als Begründung des Aufstellungsbeschlus-
ses wird weiter angegeben, dass die Bereit-
stellung von Wohnbauflächen für soziales 
Wohnen sich in den vergangenen Jahren 
als dringende Aufgabe kommunalen Han-
delns entwickelt habe, dass derzeit nur ein 
sehr eingeschränktes Angebot an Wohn-
baugrundstücken bestehe und dass das 
Amt für Wirtschaftsförderung und Grund-
stücksverkehr geeignete Flächen mit Ent-
wicklungspotential sowie einzelne Baulü-
cken im Stadtgebiet untersucht habe und 
u.a. in Birkmannsweiler die Fläche an der 
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Hofkammerstraße als Potentialfläche be-
schlossen hat. 
 
2.2 Zweiter Schritt 
 
Der zweite Schritt ist die jetzt vorgesehene 
Änderung des Flächennutzungsplans 2000 
bis 2015 für das fragliche Plangebiet. Denn 
einer der Fehler des am 29.06.2021 be-
schlossenen Bebauungsplans "Hofkammer-
straße" war der 
Umstand, dass der betreffende Bebauungs-
plan nicht aus dem Flächennutzungsplan 
heraus entwickelt wurde. Dieser "Reparatur" 
stimmen meine Mandanten nicht zu. Schon 
die Behauptung, bei dem Beschluss der 
Verbandsversammlung vom 13.12.2023 und 
des Gemeinderats Berglen am 21.11.2023 
handele es sich um die ''Fortschreibung" 
des aktuellen Flächennutzungsplans 2000 
bis 2015 stellt sich als Etikettenschwindel 
dar. Tatsächlich handelt es sich nicht um 
eine Fortschreibung, sondern um eine 
grundlegende Änderung. 
 
Das fragliche Plangebiet ist im bestehenden 
Flächennutzungsplan und im aktuellen Be-
bauungsplan "Reihenhausprogramm 
Silcherstraße" als öffentliche Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung "Spielplatz" pla-
nungsrechtlich festgesetzt. Diese öffentliche 
Grünfläche liegt in der Buchenbach Talaue 
und ist als Wiesenfläche angelegt, die seit 
über 20 Jahren von den Kindern und Fami-
lien in der Nachbarschaft, u.a. aus der Rei-
henhaussiedlung Silcherstraße - und auch 
von den sich ertüchtigenden Älteren sowie 
den älter gewordenen Kindern und Jugendli-
chen - u.a. als "Bolzplatz" genutzt. Sie ist 
überdies eine besonders zu schützende 
FFH-Mähwiese. Das Plangebiet stellt sich 
damit als Wohnsiedlungs­nahe Grün- und 
Erholungsfläche sowie als FFH-Mähwiese 
dar, die der Allgemeinheit zur Verfügung 
steht und besonderen naturschutzrechtli-
chen Belangen dient. Es handelt sich um 
ein klassisches naturnahes Erholungsge-
biet, das zwischen dem Gewerbegebiet und 
der Wohnsiedlung liegt und somit über die 
Naherholungsfunktion und über die Natur-
schutzfunktion hinaus auch "Pufferfunktion" 
hat. Solche Gebiete mit "Pufferfunktion" 
werden - obgleich allgemein städtebaulich 
gewünscht - immer seltener. Und nun soll 
diese durch den geänderten FNP und den 
vorgesehenen neuen BBP nun auch m Birk-
mannsweiler aufgehoben werden, ebenso 
die naturschützende Funktion.  
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3. Verstoß gegen Grundsätze des Ver-
trauensschutzes 
 
3.1 BBP Reihenhausprogramm Silcher-
straße - aus dem aktuellen FNP entwickelt 
 
Aus dem aktuellen Flächennutzungsplan 
wurde gegen Ende des letzten Jahrtau-
sends der Bebauungsplan "Reihenhaus-
programm Silcherstraße" entwickelt, in 
dessen Plangebiet sämtliche Reihenhäuser 
meiner Mandanten liegen und der am 
16.09.1999 in Kraft getreten war. Er sah - 
insoweit aus dem aktuellen Flächennut-
zungsplan heraus entwickelt - das jetzige 
Plangebiet (und das Plangebiet des vom 
VGH für unwirksam erklärten Bebauungs-
plans "Hofkammerstraße" als öffentliche 
Grünfläche mit der Zweitbestimmung Spiel-
platz vor. 
 
3.2 Kauf- und Bauentscheidung meiner 
Mandanten 
 
Meine Mandanten haben seinerzeit auf der 
Grundlage der Festsetzungen des Bebau-
ungsplans "Reihenhausprogramm Silcher-
straße" ihre Reihenhäuser in der Silcher-
straße 1, 1/2, 1/3, 3, 5/3 und 7 erworben 
bzw. die Grundstücke erworben und ent-
sprechend bebaut. Wesentliches Kriterium 
für ihre damalige Entscheidung war der Um-
stand, dass aufgrund der Festsetzungen im 
Flächennutzungsplan, die durch den Bebau-
ungsplan "Reihenhausprogramm Silcher-
straße" bestätigt und vertieft wurden, klar 
war, dass die gesamte zwischen den Rei-
henhäusern in der Silcherstraße einerseits 
und dem Gewerbegebiet an der Herzog-Phi-
lipp-Straße andererseits liegende Naturflä-
che als solche erhalten bleibt und sich als 
ein nicht nur die Bewohner der Silcher-
straße, sondern auch die weiteren Nach-
barn und die Besucher von außerhalb ver-
bindendes Naherholungsgebiet darstellt, 
das zugleich ein natürlicher Puffer und eine 
Kompensation zum westlich angrenzenden 
Gewerbegebiet ist. 
 
3.3 Widersprüchlichkeit 
 
Diesem von der öffentlichen Hand durch 
Flächennutzungsplan und Bebauungsplan 
geschaffenen Vertrauen widerspricht sowohl 
der ohnehin für unwirksam erklärte und 
durch Normenkontrollantrag beim Verwal-
tungsgerichtshof Baden-Württemberg vom 
07.07.2022 angegriffene Bebauungsplan. 
Der nun vorgesehene völlig neue, und kei-
neswegs fortentwickelte, FNP soll nur dazu 
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dienen, eine taugliche Grundlage nicht etwa 
für eine sinnvolle städtebauliche Entwick-
lung, sondern für ein eigenes Bauvorhaben 
der Stadt Winnenden zu schaffen. 
 
Wichtig ist es, an dieser Stelle darauf 
hinzuweisen und zu betonen, dass die 
Stadt Winnenden mit ihrem vorgesehe-
nen Bebauungsplan Hofkammerstraße 
nicht etwa allgemein Baurecht für eine 
Wohnbebauung schaffen will, sondern 
explizit sich selbst das Baurecht im Plan-
gebiet Hofkammerstraße für ein von ihr 
vorgesehenes eigenes Bauvorhaben, das 
an anderer Stelle - und im Übrigen auch 
durch Private - wesentlich besser zu rea-
lisieren wäre, sichern will. Die Stadt Win-
nenden möchte selbst im Plangebiet Ge-
bäude errichten, die im städtischen Eigen-
tum stehen sollen. 
 
Der vorgesehene FNP (und der BBP, der 
daraus in Wirklichkeit nicht etwa entwickelt 
werden soll, sondern bereits zuvor innhalt-
lich im Einzelnen von der Stadt Winnenden 
geplant und dem Gemeinderat als Be-
schlussfassung vorgelegt worden ist, kon-
terkariert den bisherigen FNP und den für 
das Plangebiet maßgebliche BBP "Reihen-
hausprogramm Silcherstraße", wie nachste-
hend dargestellt. 
 
 
4. Konterkarierung des Reihenhauspro-
gramms Silcherstraße 
 
Die Grundstücke des "Reihenhauspro-
gramms Silcherstraße" waren vor Inkrafttre-
ten des entsprechenden Bebauungsplans 
am 16.06.1999 als Außenbereich zu bewer-
ten. Mit dem Bebauungsplan "Reihenhaus-
programm Silcherstraße" sollten die Voraus-
setzungen für die Reihenhäuser meiner 
Mandanten und 13 weiterer Reihenhäuser 
geschaffen werden. Ziel des damaligen Be-
bauungsplans war neben der Herstellung 
der Bebaubarkeit der seitherigen Außenbe-
reichsgrundstücke an der Silcherstraße ex-
plizit auch die Regelung zur sonstigen Nut-
zung des Plangebietes (also des Gebietes, 
das nun von der vorgesehenen Änderung 
des Flächennutzungsplanes 2000 bis 2015 
betroffen ist) "hinsichtlich Eingrünung und 
Ortsrandgestaltung" durch entsprechende 
Festsetzungen. Es sollte eine "abgestaffelte 
und gegliederte Reihenhausbebauung in 
Anlehnung an die bereits bestehende Be-
bauung an der Silcherstraße" realisiert wer-
den, wobei die "Lage im Nahbereich der Ta-
laue des Buchenbachs durch Festsetzung 
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geeigneter Kompensationsmaßnahmen be-
sondere Berücksichtigung erfahren" hatte. 
Explizites Ziel des damaligen Bebauungs-
planverfahrens "Reihenhausprogramm 
Silcherstraße" war es nach den eigenen 
Worten der Stadt Winnenden, "die nicht be-
baubaren Flächen hinsichtlich ihres Nut-
zungscharakters in Hausgärten, private 
Grünflächen und öffentliche Grünfläche und 
die entsprechenden Kompensationsmaß-
nahmen für Eingriffsfolgen auszudifferenzie-
ren". 
 
Zum Thema "Natur- und Landschafts-Ein-
griffsregelungen nach§ 1a BauGB" führte 
seinerzeit das Stadtentwicklungsamt der 
Stadt Winnenden in seiner Begründung und 
Erläuterung vom 15.01.1999 zum damaligen 
B-Planentwurf aus, dass im "Plangebiet die 
Eingriffe in Natur und Landschaft soweit mi-
nimiert sind, dass die erforderlichen Aus-
gleichsmaßnahmen innerhalb des Geltungs-
bereichs des B-Plans festgesetzt werden 
können".  
 
Mit der nun vorgesehenen Ausweisung des 
Plangebiets als Wohnbaufläche werden die 
Absichten, Zielsetzungen und Festlegungen 
des aktuellen Flächennutzungsplans und 
des Bebauungsplans "Reihenhauspro-
gramms Silcherstaße" elementar konterka-
riert. Obwohl die damaligen Absichten, Ziel-
setzungen und Festlegungen ausgewogen 
nicht nur privaten Belangen, sondern insbe-
sondere auch öffentlichen Belangen gerecht 
werden sollten und gerecht wurden, sollen 
sie nun geradezu in ihr Gegenteil verkehrt 
werden. Es mag sein, dass die Stadt Win-
nenden an der einen oder anderen Stelle 
Kompensationen die das Plangebiet nach 
dem bisherigen BBP und dem bisherigen 
FNP erfüllen sollten und erfüllt haben, von 
der Stadt Winnenden nun an anderer Stelle 
vorgesehen werden. Tatsache ist aber, dass 
jede insoweit in Betracht kommende andere 
Örtlichkeit ja bereits ihre eigene Funktion - 
auch und gerade in natur- und landschafts-
schutzmäßiger Hinsicht und in naherho-
lungsmäßiger Hinsicht erfüllt. Nun soll wahr-
scheinlich eine andere Örtlichkeit auch noch 
die Kompensationsfunktionen des Plange-
biets "Hofkammerstraße" an der Buchen-
bach­Talaue aufnehmen und erfüllen. Das 
stellt aber alleine schon deshalb einen un-
tauglichen Versuch dar, da damit entspre-
chende Funktionen der anderen Örtlichkeit, 
die letztlich den gleichen Zwecken dienen, 
nun zusätzlich zur Kompensation, der vom 
Plangebiet nicht mehr zur Erfüllung von 
Funktionen dienen sollen. Es findet also 
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eine mehrfache Funktionsüberlagerung in 
einer solchen anderen Örtlichkeit statt. Tat-
sächlich wird dafür ja keine bebaute 
und/oder versiegelte andere Örtlichkeit und 
Fläche von Bebauung und von Versiegelung 
befreit. Mit anderen Worten: Jede anderwei-
tige Fläche und Örtlichkeit, die nun zur 
Kompensation herangezogen werden 
müsste, würde in ihrer bestehenden Funk-
tion durch neue Kompensationsaufgaben 
überlagert und missbraucht. 
 
 
5. Vertrauensschutz und Verletzung der 
Rechte meiner Mandanten 
 
Meine Mandanten haben die Kaufentschei-
dung für die Grundstücke des Reihenhaus-
programms Silcherstraße und die Bebau-
ungsentscheidung nicht nur in von der Stadt 
Winnenden verletzten Vertrauen auf eine 
unmittelbar an ihre Grundstücke angren-
zende öffentliche Grünfläche erworben, son-
dern auch im Vertrauen auf die Zusagen, 
die der Bebauungsplan "Reihenhauspro-
gramm Silcherstraße" für die Teilnehmer am 
Reihenhausprogramm Silcherstraße enthält 
und die eigene Rechte für meine Mandan-
ten begründen, die durch das Vorhaben der 
Stadt Winnenden gemäß vorgesehenen 
FNP und vorgesehenen BBP verletzt wer-
den. Es geht u.a. um folgende 
 
5.1 Gem. Ziff. 5.1 der Bestimmungen zum 
BBP Reihenhausprogramm Silcherstraße: 
„Zentrales Konzept der Grünordnung ist die 
Ableitung und Versickerung von Dach- und 
Oberflächenwasser in einer Retentions-
mulde im Überreich in den Buchenbach". 
 
5.2 Gem. Ziff. 5: “Besondere Berücksichti-
gung muss die Lage des überplanten 
Grundstücks im Nahbereich der Talaue des 
Buchenbachs durch Festsetzung geeigneter 
Kompensationsmaßnahmen erfahren. Dabei 
sind die nicht bebaubaren Flächen hinsicht-
lich ihres Nutzungscharakters zu differenzie-
ren in Hausgärten, private Grünflächen und 
öffentliche Grünflächen für die Verlegung 
des Kinderspielplatzes und die entspre-
chende Kompensationsmaßnahmen für Ein-
griffsfolgen". Also sowohl die naturschützen-
den Bestimmungen im gültigen Bebauungs-
plan als auch die maßgeblichen für die An-
rainer zugesagten Maßnahmen (Kinder-
spielplatz) werden verletzt/konterkariert. 
 
5.3 Ziff. 6, 4. Absatz: „Die Bereiche zwi-
schen öffentlicher Grünfläche und allgemei-
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nem Wohngebiet sind als private Grünflä-
che, auf der öffentlichen Grünfläche sind 
Flächen für Kompensationsmaßnahmen 
und Pflanzgebotsflächen/Einzelpflanzgebote 
analog den Ausführungen des GOP (Grün-
ordnungsplan) festgesetzt". Auch diese Re-
gelung schafft Vertrauen und begründet In-
dividualrechte meiner Mandanten, die durch 
das Vorhaben der Stadt Winnenden verletzt 
werden. 
 
5.4 Ziff. 7 der Bestimmungen: „Die Eingriffe 
in Natur und Landschaft sind so weit mini-
miert, dass die erforderlichen Ausgleichs-
maßnahmen innerhalb des Geltungsbe-
reichs des B-Planes festgesetzt werden 
können. "Im Anschluss werden die Kompen-
sationsmaßnahmen im Einzelnen aufge-
führt. Diese Kompensationsmaßnahmen fal-
len nun weg bzw. müssen an andere Ört-
lichkeiten verlegt werden, die aber ihrerseits 
bereits naturschützende Funktion haben 
und damit „doppelt" oder „mehrfach" mit 
Kompensationsaufgaben belegt sind, ob-
wohl sie ja ihre eigene Funktion bereits ha-
ben. Das stellt keine neue Kompensation 
dar. 
 
5.5 Ziff. 8 der Bestimmungen besagt: „zur 
Entlastung der Kanalisation ist eine zentrale 
Oberflächenversickerung zwischen Bebau-
ung und Bach mit Überreich in den Buchen-
bach vorgesehen". Auch hierauf haben sich 
meine Mandanten verlassen. Auch insoweit 
wird ihr Vertrauen enttäuscht und werden 
ihre Rechte verletzt. Denn es geht dabei - 
wie auch in Ziff. 4.1 der BBP-Bestimnungen 
- auch um die Entwässerung ihrer eigenen 
Grundstücke. 
 
 
6. Selbstbindung 
 
Verfahrenstechnisch zu beanstanden ist, 
dass die Stadt Winnenden durch ihren Ge-
meinderat bereits in der Sitzung am 
29.06.2021 zu TOP 7 die "Vergabe von Ar-
chitekten- und Ingenieurleistungen und die 
Genehmigung einer überplanmäßigen Aus-
zahlung" für den "Neubau der Wohnge-
bäude für die Anschlussunterbringung ge-
flüchteter Menschen in Winnenden-Birk-
mannsweiler, Hofkammerstraße" beschlos-
sen hat. Damit hat die Stadt Winnenden das 
Pferd von hinten aufgezäumt und sich selbst 
gebunden. Die Stadt Winnenden hat bereits 
die Architekten- und Ingenieurleistungen für 
den Bau in Auftrag gegeben und muss 
diese auch vergüten. Und jetzt muss sie - 
nachträglich - ordnungsgemäßes Baurecht 
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schaffen, einerseits durch Änderung des 
Flächennutzungsplans und andererseits 
durch ein erneutes Verfahren zum Sat-
zungsbeschluss eines Bebauungsplans, um 
die Architekten- und Ingenieurleistungen 
nachträglich zu nutzen und die geleistete 
Auszahlung zu rechtfertigen. Mit der einge-
tretenen Selbstbindung ist der Gemeinderat 
der Stadt Winnenden nicht mehr frei in sei-
ner Entscheidung über den Flächennut-
zungsplan und über einen aus ihm heraus 
zu entwickelndem Bebauungsplan. Anzu-
merken ist in diesem Zusammenhang, dass 
der Gemeinderat der Stadt Winnenden in 
der seinerzeitigen Sitzung die Vergabe der 
Architekten- und Ingenieurleistungen und 
die Genehmigung einer überplanmäßigen 
Auszahlung schon unter TOP 3 der Sitzung 
vom 29.06.2021 (vor dem Satzungsbe-
schluss) beschlossen hatte und erst an-
schließend den - wenn auch für unwirksam 
erklärten - Satzungsbeschluss zum Bebau-
ungsplan unter TOP 13 fasste. 
 
 
7. Denkbar ungeeignetes Gelände für das 
von der Stadt Winnenden angestrebte 
 
Das Plangebiet ist im Hinblick auf Bau-
grund, Lärmentwicklung und Gewerbestö-
rung - ganz abgesehen von den für die 
Stadt Winnenden aufgrund des völlig unge-
eigneten Baugrundes und der notwendigen 
Maßnahmen inakzeptabel hohen Kosten - 
denkbar ungeeignet. 
 
 
7.1 Hochwassergefahren 
 
Das Plangebiet gehört zu den in besonde-
rem Maße von Hochwasser bedrohten Flä-
chen, wie der Hochwasserkarte des Landes 
Baden-Württemberg zu entnehmen ist. 
Hinzu kommt, dass mit einem durch den 
vorgesehenen geänderten Flächennut-
zungsplan angestrebten Wohnbau die eige-
nen Grundstücke meiner Mandanten zu-
sätzlich den Hochwassergefahren ausge-
setzt sind, wenn durch die Bebauung, die 
die Änderung des Flächennutzungsplans 
dann ermöglichen soll, Retentionsflächen 
entzogen werden. 
 
Das Plangebiet liegt unmittelbar an der 
Grenze der 100-jährigen Hochwasserlinie 
HQ100, und wenige Meter daneben liegt eine 
Hochwasserlinie HQExtrem. Schon deshalb ist 
das Plangebiet für eine Wohnbebauung 
denkbar ungeeignet. Dies insbesondere 
auch deshalb, weil sich die Verhältnisse mit 
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zunehmenden Hochwassergefahren in den 
vergangenen Jahren und infolge des Klima-
wandels nochmals deutlich verstärkt haben. 
 
Die jüngsten Hochwasser vom 
02/03.06.2024 und vom 26.06.2024 haben 
dies eindrücklich und nachdrücklich bestä-
tigt. 
 
 
a) Dem Hochwasser vom 02./03.06.2024 
gingen mehrere Wochen mit regelmäßigen, 
quasi täglich niedergehenden Regenfällen 
voraus. Dies führte - nicht nur für Birk-
mannsweiler, sondern auch für weitere Ge-
genden in ganz Baden-Württemberg - dazu, 
dass die Böden derart gesättigt waren, dass 
ab einem bestimmten Zeitpunkt bereits eine 
relativ geringe Regenmenge reichte, um Bä-
che wie den Buchenbach über die Ufer tre-
ten zu lassen. Diese Regenmenge wurde in 
der Nacht vom 02./03. Juni erreicht. Der Bu-
chenbach trat weit über die Ufer und über-
schwemmte u.a. das von der vorgesehenen 
22. Änderung des FNP betroffene Gebiet zu 
einem wesentlichen Teil. Die Regenmen-
gen, die in dieser Nacht fielen, können nicht 
als Starkregen definiert werden. 
 
Aufgrund u.a. der Überschwemmungen vom 
02./03.06.2024, die nicht nur in Birkmanns-
weiler, sondern auch in anderen Teilen des 
Rems-Murr-Kreises erfolgt sind, hat das Re-
gierungspräsidium Stuttgart bekannt gege-
ben, dass es im weiteren Verlauf des Jahres 
2024 die aktuell bestehende Hochwasser-
karte des LUBW überarbeiten und anpas-
sen wird. Da dies schon zum Zeitpunkt der 
Planaufstellungsbeschlüsse bekannt war, 
musste und muss es von der Stadt Winnen-
den auch berücksichtigt werden. Die Stadt 
hat es aber schlicht ignoriert. 
 
In der Nacht vom 02./03.06.2024 hat der 
hochwasserführende Buchenbach die von 
der 22. Änderung des FNPs betroffenen 
Wiesenfläche an der Hofkammerstraße in 
einer Höhe von ca. 1 Meter auf ca. 2/3 der 
Fläche überströmt. 
 
 
b) Am 26.06.2024 kam es erneut zu einem 
Hochwasser im betreffenden Gebiet. Die 
eingetretene Überschwemmungssituation, 
die notwendigen Einsätze der Feuerwehr 
und der entstandene "See" sind bekannt. 
Auch dieser Vorgang bestätigt die Auffas-
sung meiner Mandanten, dass alleine schon 
wegen der Hochwassergefahren das Plan-
gebiet nicht bebaut, werden darf. Das hat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men und nicht berücksichtigt. 
Aus Fotoaufnahmen kann entnommen werden, 
dass nur ein kleiner schmaler Randbereich an 
der Hofkammerstraße, eine kleine Dreiecksflä-
che, durch das extreme Starkregnen- und Hoch-
wasserereignis in der Nacht vom 2. Juni 2024 
auf den 3. Juni 2024 kurzzeitig rund 0,3 m über-
schwemmt war. 
  

 
 
Das Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung 5 
- Umwelt, 53.2 Gewässer I. Ordnung, Hochwas-
serschutz und Gewässerökologie Gebiet Nord, 
wird das hydrologische Modell (Basisflussge-
bietsmodell) und die Modellerstellung des hyd-
raulischen Modells sowie die Modellprüfung vo-
raussichtlich ab Mai 2025 vorlegen. Anschlie-
ßend können die Berechnungen für HQ10 und 
HQ100 (Rohergebnisse) erfolgen. Diese können 
voraussichtlich im Herbst 2025 vorliegen. 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men und nicht berücksichtigt. 
Die aktuell vorliegenden Hochwassergefahren-
karten beschreiben das Hochwasserrisiko und 
sind maßgebend. 
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keineswegs nur mit den Gefahren für die 
von der Stadt Winnenden im Plangebiet vor-
gesehenen großen Gebäude etwas zu tun, 
sondern auch mit den erheblichen Gefahren 
für die Grundstücke und Gebäude meiner 
Mandanten. Dazu: Die vorgesehenen Ge-
bäude im Plangebiet stellen sich als Aus-
breitungshindernis für die Wassermassen, 
die bei Starkregen sich im Plangebiet an-
sammeln, dar. Dies führt dazu, dass Wasser 
an die Ränder und damit an und in die 
Grundstücke meiner Mandanten ausweicht. 
Das führt zumindest zu Gefahren für die 
Grundstücke meiner Mandanten durch Bö-
schungsabbrüche, aber darüber hinaus 
auch zu Gefahren für die Gebäude. Denn 
schon die beiden Hochwasser vom 
02./03.06.2024 und vom 26.06.2024 führten 
die Wassermassen bis an die Grundstücke 
meiner Mandanten heran. Teilweise waren 
die Wassermassen auch bereits über die 
Grundstücksgrenzen getreten. Dieser Effekt 
wird durch die vorgesehene Bebauung deut-
lich verstärkt und gefährdet deshalb die 
Grundstücke, die Bepflanzungen und die 
Böschungen meiner Mandanten, möglicher-
weise sogar auch die Häuser mit dem Ri-
siko, dass die Keller volllaufen. 
 
Besonders bedrückend ist, dass die Stadt 
Winnenden diese Risiken ignoriert und noch 
nicht einmal fachkundige Untersuchungen 
vornimmt, um diese Risiken zuverlässig be-
urteilen und bewerten zu können sowie ge-
gebenenfalls Konsequenzen daraus für das 
Vorhaben zu ziehen. 
 
 
c) Laut den Archivaufzeichnungen gab es 
hier in den letzten 68 Jahren - im Zeitraum 
von 1956 bis 2024 - folgende Jahrhundert-
hochwasser: 
 
03.03.1956 
22.02.1970 
15.02.1990 
13.04.1994 
30.10.1998 
21.03.2002 
13.01.2011 
02./03.06.2024 
26.06.2024 
 
Rechnerisch entspricht dies einem Jahrhun-
derthochwasser alle 8,5 Jahre. 
 
Eine Überbauung dieses Grundstücks ist 
daher auch wegen der Hochwassergefahr 
abzulehnen. Das Hochwasser gefährdet 
nicht nur Bewohner von neu entstehenden 
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Gebäuden. Auch die bestehenden Gebäude 
der Mandanten werden durch die geplanten 
Neubauten zusätzlich gefährdet, da das 
Hochwasser beim Überströmen des zur Be-
bauung geplanten Gebiets bedingt durch 
neu geschaffene Baukörper eine Verdrän-
gung auch zu den Gebäuden der Mandan-
ten zur Folge hat. 
 
Hinzu kommt, dass es eine allgemein be-
kannte Tatsache ist, dass Hochwasserereig-
nisse sich immer häufiger wiederholen. 
Schon aus der vorstehenden Zeitleiste ist zu 
ersehen, dass die zeitlichen Abstände zwi-
schen den Jahrhunderthochwassern immer 
kürzer wurden. Es spricht überhaupt nicht 
dafür, dass dieser Trend sich nicht fortsetzt. 
Schon gar nicht spricht dafür, dass dieser 
Trend sich wieder umkehrt. 
 
 
7.2 Freihaltung der Buchenbach-Talaue 
 
Wie die Stadt Winnenden selbst in dem Be-
bauungsplanverfahren Hofkammerstraße 
schon im Jahr 2016 einräumte, sollte die 
Buchenbach-Talaue" aus städtebaulichen 
Gründen zum Zeitpunkt der Planerstellung 
für den rechtsgültigen Bebauungsplan Rei-
henhausprogramm Silcherstraße von Be-
bauung freigehalten werden". Hieran hat 
sich nichts geändert. 
 
Ebenfalls im Jahre 2016, als es erstmals um 
den neuen Bebauungsplan Hofkammer-
straße ging, räumte die Stadt Winnenden 
ein, dass die Grundzüge der bestehenden 
Planung "elementar" berührt werden und 
dass "für die Belange des Umweltschutzes" 
mit "voraussichtlichen erheblichen Umwelt-
wirkungen" zu rechnen ist. 
 
An all diesen von der Stadt Winnenden 
selbst noch im Jahre 2016 als "gravierend", 
"erheblich" und "elementar" bezeichneten 
Umständen und Verhältnissen hat sich bis 
heute nicht das Geringste geändert. Trotz-
dem will die Stadt Winnenden - und ganz of-
fenkundig wieder besseres Wissen und ent-
gegen besserer Erkenntnisse - gravierend, 
erheblich und elementar in die Belange des 
Umweltschutzes und in voraussichtlich er-
hebliche Umweltwirkungen eingreifen bzw. 
dieser in Kauf nehmen. Das ist unzulässig! 
 
 
7.3 Belastungen durch das direkt angren-
zende Gewerbegebiet 
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a) Das Plangebiet schließt unmittelbar an 
das westlich von ihm gelegene Gewerbege-
biet an. Es dockt sozusagen an das Gewer-
begebiet an. Das ist für einen Wohn-
baustandort denkbar ungeeignet. Und von 
dem Gewerbegebiet gehen erhebliche Be-
lastungen und Belästigungen sowohl ver-
kehrlicher Art als auch in lärmmäßiger Hin-
sicht und auch hinsichtlich sonstiger Emissi-
onen aus. 
 
Eine unmittelbare Andockung eines Wohn-
gebietes an ein Gewerbegebiet in der hier 
vorgesehenen Art und Weise hat nicht das 
Geringste mit einer geordneten städtebauli-
chen Entwicklung des Gemeindegebiets zu 
tun. 
 
In diesem Gewerbegebiet residieren, arbei-
ten und "funktionieren" folgende (insbeson-
dere viel Lärm und Verkehr) imitierenden 
Betriebe: 
 
- Autohaus Richard Hielt, Hofkammerstraße 
1 mit Verkauf von Autos und mit einer Kfz-
Werkstatt; ständig werden - auf Sattel-
schleppern - Fahrzeuge angeliefert und ab-
transportiert; ständig finden Probefahrten 
statt; ständig führt die Werkstatt Prüffahrten 
mit den Fahrzeugen der Werkstattkunden 
durch, etc... 
- Firma Alfred Giesser, Birkenstraße 8 (Mes-
serfabrik/Produktionsgebäude) Firma M. Et-
zel Dachdeckerei GmbH, Industriestraße 3 
(Handwerksbetrieb mit Anlieferung der be-
nötigten Materialien, mit Auslieferungen zu 
Baustellen und mit Arbeitsvorbereitungen 
und Herstellung von Teilen für den Auf- und 
Einbau bei den Kunden); 
- Firma Michael Fischer und Willy Metzger 
Kunststoff Formen und Verarbeiten e.K., 
Herzog-Philipp-Straße 50 (Maschinenbau-
unternehmen); 
- Firma Rollover Gmbh & Co. KG, Industrie-
straße 7 (Rollladenbau und Sonnenschutz-
technik);  
- Firma Endress Motorgeräte GmbH, Her-
zog-Philipp-Straße 52 (Reparatur und Ver-
kauf von Rasenmähern, Kehrmaschinen, 
Motorsägen etc.); 
- Firma Autohaus Graf GmbH + Co. KG, In-
dustriestraße 15 (Verkauf von Autos und 
Kfz-Werkstatt, vergleichbare Emissionen 
wie beim Autohaus Richard Hielt); 
- Firma Fessmann GmbH & Co. KG, Her-
zog-Philipp-Straße 39 (Produktion von 
Großküchen, Räucheranlagen, Kühlanla-
gen, Klimaanlagen etc.);  
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- Firma Getränke Kastner, Industriestraße 6 
(Getränkehandel mit Filialbetrieben; stän-
dige Lkw-Anlieferung von Getränken/Ge-
tränkekisten, Auslieferung über Transporter 
an Kunden; Auslieferung mittels Lkw an Fili-
albetriebe; ständiges Abladen und Aufladen 
von Getränkekisten mit entsprechendem 
"Geklirre" und ständigem lauten Rufen der 
mit dem Auf- und Abladen und Verbringen 
der Getränkekisten befassten Mitarbeiter);  
- Firma Heidenwag GmbH, Birkenstraße 2 
(Unfallinstandsetzung an Pkw, Wohnmobi-
len und Wohnwagen);  
- Firma E & IT elektroanlagen GmbH, In-
dustriestraße 12 (Energie- und Gebäude-
technik, Fotovoltaik);  
- Fit Line Winnenden-Birkmannsweiler, In-
dustriestraße 6 (Fitnessstudio); 
- Firma BSW Verwertungen, Industriestraße 
6 (Handel mit gebrauchten Maschinen und 
Betriebseinrichtungen, Insolvenzdienstleis-
tungen, Verwertungen);  
- OMAS STUDIO GmbH & Co. KG, Birken-
straße 1-7 (Ladeneinrichtungen, Designmö-
bel, Messebau). 
 
Irgendwelche (Schall-)emissionsmessungen 
vor Ort haben weder im Zuge des für un-
wirksam erklärten BBP Hofkammerstraße 
noch jetzt im Zuge der geplanten grundle-
genden Änderung des FNP stattgefunden. 
Stattdessen wurde im Schall-/Lärmemissi-
onsgutachten lediglich auf Messungen (und 
nur bei einem Autohaus) an anderer Ort 
(also bei einem anderen Autohaus) verwie-
sen. Für das hier in Rede stehende Gewer-
begebiet wurden keinerlei Untersuchungen 
vorgenommen, weder in verkehrlicher Hin-
sicht noch in (Lärm-)emissionsmäßiger Hin-
sicht. 
 
Tatsache ist, dass die Emissionen enorm 
sind und zu entsprechenden Immissionen 
ins vorgesehene Plangebiet und zu den vor-
gesehenen Wohngebäuden führen. Kurio-
serweise hat die Stadt Winnenden sich im 
Verfahren um den für unwirksam erklärte 
BBP Hofkammerstraße auf den Standpunkt 
gestellt, dass die Fenster in den betreffen-
den Wohngebäuden in Richtung Gewerbe-
gebiet geschlossen zu halten sind und dass 
diese Fenster noch nicht einmal geöffnet 
werden können, was Auswirkung in mehrfa-
cher Hinsicht hat nämlich: Zum einen ist 
eine sachgerechte Lüftung in den Wohnge-
bäuden gar nicht möglich, weil die Fenster 
nicht geöffnet werden können. Zum anderen 
verhindert die funktionale "Nicht-Offenbar-
keit" sowohl eine etwaige Evakuierung und 
Flucht über die betreffenden Gebäudeseiten 
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im Falle eines Brandes/Feuers, als auch im 
Falle einer Überschwemmung, wenn die 
Gebäude infolge der Realisierung der oben 
beschriebenen Hochwassergefahren "im 
Wasser stehen". 
 
 
7.4 Unverhältnismäßig enorm hohe Baukos-
ten 
 
Ausweislich eines Artikels aus der Winnen-
der Zeitung Nr. 148 vom 30.06.2022 unter 
dem Titel "Flüchtlingsunterkunft wird noch 
teurer" sollten im Plangebiet nach den Vor-
stellungen der Stadt Winnenden eine 
Flüchtlingsunterkunft mit 17 Wohnungen für 
geflüchtete Menschen errichtet werden und 
drohte (damals) bereits, dass das Projekt 
"noch einmal" eine halbe Million EUR teurer 
wird (und dies nur gegenüber einer Kosten-
schätzung vom April 2022). Gründe für 
diese enorme Kostensteigerung sind laut 
Artikel "die Topografie und der schwierige 
Untergrund", die "langen Erschließungs-
wege für Versorgungsleitungen" sowie "die 
Investitionen in den Baugrund". Letzteres 
deshalb, weil im Baugrund schadstoffbelas-
tetes Material vorhanden ist. Meine Man-
danten hatten bereits bei der Anhörung im 
Bebauungsplanverfahren Hofkammerstraße 
als auch im nach Satzungsbeschluss ange-
strengten Norm- und Kontrollverfahren auf 
diese "Kostenfalle" hingewiesen. Die Stadt 
Winnenden hat diese Hinweise lapidar da-
mit abgetan, dass alle Kosten richtig kalku-
liert sind und der "nicht ganz einfache" Bau-
grund bereits einkalkuliert ist. Soweit er-
sichtlich geht die Stadt Winnenden auch bei 
der Begründung für die nun vorgesehene 
Änderung des Flächennutzungsplans auf 
diese Problematik/Thematik nicht ein. 
 
Unstreitig findet sich im Plangebiet ein äu-
ßerst problematischer und instabiler Bau-
grund. Schon bei der Realisierung der Rei-
henhäuser des Reihenprogramms Silcher-
straße erforderte dieser Baugrund erhebli-
chen wirtschaftlichen Mehraufwand infolge 
notwendigen Austauschs großer Boden-
mengen. In der Begründung der Gemeinde-
ratsvorlage für den Satzungsbeschluss zum 
Bebauungsplan Hofkammerstraße behaup-
tete die Verwaltung der Stadt Winnenden, 
es könnten Gründungen über lastabtra-
gende Bodenplatten erfolgen, dies sei 
"Stand der Technik und nicht zwangsläufig 
mit erhöhten Kosten verbunden". Tatsäch-
lich - wie der zitierte Zeitungsbericht vom 
30.06.2022 belegt - hatte schon damals die 
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Verwaltung dem Gemeinderat Sand in die 
Augen gestreut. 
 
In diesem Zusammenhang verweise ich auf 
die Stellungnahme von Frau Birgit Wieler zu 
der 22. Änderung des FNPs Hofkammer-
straße vom 02.02.2024. Frau Wieler ist Mit-
arbeiterin als Stadtplanerin des Bauamts 
bzw. Stadtentwicklungsamts in Winnenden: 
 
„In der Winnender Zeitung wurde am 
30.6.2022 berichtet, dass laut Herrn Daniel 
Vogel vom Eigenbetrieb Stadtbau aufgrund 
des schwierigen Untergrunds, 30 Tonnen 
mehr Stahl benötigt werden als ursprünglich 
gedacht war, um die Statik der Riegel zu ge-
währleisten. D.h., dass es insgesamt somit 
deutlich mehr als 30 Tonnen sein werden, 
die verbaut werden müssten. Dies stellt ei-
nen unverhältnismäßig hohen Ressourcen-
verbrauch dar, der eine hohe Umweltbelas-
tung bei der Stahlherstellung zur Folge hat. 
Greift man allein den Aspekt der Kohlendi-
oxid-Emissionen heraus, ergibt sich fol-
gende Betrachtung. Branchenüblich wird 
von ca. 1,6 Tonnen Kohlendioxid pro Tonne 
Stahlherstellung ausgegangen. Hinzukom-
men Transport und Verbauung an der Bau-
stelle. Allein für die Herstellung der zusätzli-
chen 30 Tonnen ergibt dies eine Summe 
von 48 Tonnen Kohlendioxid zzgl. der Emis-
sionen für den genannten Transport und die 
Verbauung. Dies ist für das Klima stark und 
unverhältnismäßig schädlich. Hinzukommt, 
dass das Vorhaben an der Hofkammer-
straße somit auch dem Ansinnen des Ge-
meinderates aus dem Jahr 2023 zum Klima-
schutz widerspricht." 
 
Wurde in einem Artikel der Winnender Zei-
tung vom 16.04.2022 noch mit Baukosten 
von 4,92 Millionen Euro geplant, so wurde 
bereits kurze Zeit später im Artikel der Win-
nender Zeitung vom 30.06.2022 mit Bau-
kosten über 5,45 Millionen Euro gerechnet. 
Die Winnender Zeitung schreibt: Für diese 
Mehrkosten sorgen insbesondere die Topo-
grafie und der schwierige Untergrund, auf 
dem die beiden Gebäude entstehen sollen. 
Wie Daniel Vogel vom Eigenbetrieb Stadt-
bau der Stadt Winnenden ausführte, werden 
30 Tonnen mehr Stahl benötigt als ur-
sprünglich bereits geplant, um die Statik der 
Riegel zu gewährleisten." 
 
Im Artikel werden erneut die hohen Kosten 
für die Versorgungsleitungen (Anschluss 
ans Kanalnetz, insbesondere die Doppelhe-
beanlage mit Druckleitung und hohe Investi-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die zitierte Stellungnahme ist von Herrn Dr. Het-
tmer (siehe E-Mail vom 02.02.2024 zur frühzeiti-
gen Beteiligung). 
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tionen in den Baugrund aufgrund des vor-
handenen schadstoffbelasteten Materials 
sowie zusätzliche Außenstützen für das Ge-
bäude als weitere Gründe für die extrem ho-
hen Baukosten aufgeführt. 
 
Schon der Satzungsbeschluss des Gemein-
derats zum Bebauungsplan Hofkammer-
straße war unter anderen "kostenmäßigen" 
Voraussetzungen gefasst worden. Nachdem 
schon Mitte des Jahres 2022 über enorme 
Kostensteigerungen berichtet worden ist, ist 
davon auszugehen, dass diese Kostenstei-
gerungen dann, bis es zu einer Realisierung 
des Bauvorhabens kommen kann, noch-
mals zusätzlich überproportional zunehmen 
werden. Die Verhältnismäßigkeit von Pla-
nungsziel und Realisierungskosten ist schon 
lange nicht mehr gegeben und wird bis es 
zu einer Realisierung kommen kann sich 
noch weiter verschlechtern. 
 
 
7.5 Ungeeigneter Baugrund mit negativen 
Auswirkungen und erheblichen Risiken der 
Gebäude des Reihenhausprogramms 
Silcherstraße 
 
Eine Wohnbebauung, die der vorgesehene 
Flächennutzungsplan ermöglichen soll, birgt 
angesichts der örtlichen Verhältnisse die 
Gefahr von Böschungsbrüchen mit Auswir-
kungen auf umliegende Bestandsgebäude, 
somit auch mit Auswirkungen auf die Ge-
bäude meiner Mandanten an der Silcher-
straße. Um dieses Risiko beurteilen zu kön-
nen, braucht man nicht ein Bebauungsplan-
verfahren abzuwarten. Dieses Risiko ist evi-
dent, sodass es sich verbietet, einen Flä-
chennutzungsplan zu entwerfen, der gera-
dewegs auf dieses Risiko zusteuert.  
 
Bereits im Rahmen der Bebauung der Rei-
henhäuser Silcherstraße der Mandanten zu 
Anfang des Jahrtausends, war bekannt, 
dass der Baugrund in diesem Bereich aus-
gesprochen problematisch und instabil ist 
(vgl. hydrogeologisches Gutachten zum Be-
bauungsplan „Reihenhausprogramm 
Silcherstraße"). Im Rahmen der Bebauung 
ihrer Grundstücke mussten die Mandanten 
den Boden unter enormem, auch wirtschaft-
lichem Aufwand vollständig austauschen. 
Dennoch traten in der Folgezeit an zahlrei-
chen Gebäuden Setzungsrisse auf. Diesel-
ben ungeeigneten Voraussetzungen für eine 
Bebauung des Planungsgebiets bescheinigt 
auch der geothermische Bericht vom 
19.05.2017 (Seite 8). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Wegen der äußerst inhomogenen Unter-
grundverhältnisse" muss von einer konventi-
onellen Gründung" abgesehen werden, um 
„Bauwerkschäden durch unterschiedliche 
Setzungen zu vermeiden". Daraus ergibt, 
sich, dass eine Bebauung des Planungsge-
biets erheblichen (Kosten-) Aufwand verur-
sachen wird und gleichwohl - wie es auch 
den Mandanten passiert ist - Setzungsrisse 
und andere Schäden an dem Bauwerk nicht 
ausgeschlossen werden können. 
 
Für die Mandanten kommt aber vor allem 
hinzu, dass gemäß Seite 12 des Textteils 
„beim Baugrubenaushub die abstrakte Ge-
fahr von Böschungsabbrüchen" besteht. In 
der Folge können „negative Auswirkungen 
auf umliegende Bestandsgebäude nicht 
prinzipiell ausgeschlossen werden." Diese 
Ausführungen lassen sich nur so verstehen, 
dass die geplante Bebauung des Planungs-
gebiets zu neuerlichen Schäden auch an 
den bestehenden Wohnhäusern der Man-
danten führen kann. Soweit ersichtlich, 
befasst sich die 22. Änderung des FNPs 
in seiner Abwägung weder damit noch 
mit sich daraus möglicherweise ergeben-
den Amtshaftungsansprüchen gegen die 
Stadt Winnenden. Auch liegt auf der Hand, 
dass die Mandanten diese Risiken nicht hin-
nehmen können und sich gegebenenfalls 
Ersatzansprüche vorbehalten müssen. 
 
 
7.6 Hoher Grundwasserstand 
 
Im Plangebiet ist ein besonders hoher 
Grundwasserstand festzustellen. Wie aus-
geführt, kommt hinzu, dass das Plangebiet 
im Bereich eines Hochwasserrisikogebiets 
liegt. Die mit dem Flächennutzungsplan an-
gestrebte Wohnbebauung hätte deswegen 
auch Folgen für die Häuser meiner Mandan-
ten und ihrer Nachbarn. 
 
Eine Ursache für den instabilen Baugrund 
liegt in dem sehr hohen Grundwasserstand 
unterhalb des Planungsgebiets (vgl. Seite 
12 des Textteils des hydrogeologischen 
Gutachtens zum Bebauungsplan „Reihen-
hausprogramm Silcherstraße). Hintergrund 
ist, dass in diesem Bereich in der Vergan-
genheit ein See lag (vgl. Bebauungsplan 
„Reihenhausprogramm Silcherstraße"). 
 
Die Ableitung von Niederschlagswasser ist 
deshalb schon jetzt von den Grundstücken 
der Mandanten äußerst aufwendig, da die 
Kanalisation in der Silcherstraße nicht genü-
gend Kapazität bietet. Auch der Textteil auf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Seite 13 weist darauf hin, dass das gesamte 
Niederschlagswasser aus dem Planungsge-
biet herauszuführen ist. Wohin überhaupt 
und mit welchem Aufwand sowie gegebe-
nenfalls mit welchen Nachteilen für die be-
reits problematische Entwässerung der 
Grundstücke der Mandanten, bleibt dabei 
offen, zumal da die Zusage der Stadt Win-
nenden im Textteil des BBP Reihenhaus-
programm Silcherstraße über die Entwässe-
rung und Ableitung im das jetzige Plange-
biet, das Bestandteil des bisherigen BBP 
Reihenhausprogramm Silcherstraße ist, ge-
brochen wird. Damit liegt auch eine Verlet-
zung der individuellen Rechte meiner Man-
danten vor. 
 
Erschwert wird eine Lösung dieser Proble-
matik wohl zusätzlich durch die Lage im 
Wasserschutzgebiet der Zone III. Eine Lö-
sung lässt sich aus der 22. Änderung des 
FNPs nicht entnehmen. 
 
 
7.7 Kaltluftstrom 
 
Die durch den angestrebten Flächennut-
zungsplan ggfs. ermöglichte Wohnbebau-
ung würde die Kaltluftströmungen, die so-
wohl für die Frischluftzufuhr für die Grund-
stücke meiner Mandanten als auch für die 
Kaltluftzufuhr ins Gemeindegebiet führen, 
massiv einschränken. Bislang entstehen im 
Buchenbachtal aus Richtung Berglen-Stein-
ach und aus dem östlichen Teil des Waldes 
starke Kaltluftströme, die sich im Bereich 
des Planungsgebiets vermischen und nach 
Norden Richtung Winnenden abfließen. Sie 
dienen der Belüftung des gesamten Stadt-
gebiets und darüber hinaus. 
 
Die vorgesehene Wohnbebauung würde ein 
massives Strömungshindernis darstellen, 
was im Ergebnis zu einem Kaltluftsee und 
zu einer Verschlechterung der Wohnverhält-
nisse sowohl für den Neubau im Plangebiet 
als auch für die bestehende Wohnbebauung 
meiner Mandanten als auch für das Stadt-
gebiet von Winnenden und darüber hinaus-
führen. 
 
Weiter wird darauf hingewiesen, dass schon 
im Zuge des „Reihenhausprogramm Silcher-
straße" festgehalten wurde, dass das Pla-
nungsgebiet der Reihenhäuser in der 
Silcherstraße von wesentlicher Bedeutung 
für den Kaltluftabfluss zur Talaue hin ist, 
weswegen die Flächen zwischen den Häu-
sern der Silcherstraße als Bauverbotsflä-
chen gelten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Mit der jetzt vorgesehenen 22. Änderung 
des gemeinsamen FNP werden diese be-
reits damals maßgeblichen Gesichtspunkte, 
die auch dem Individual-(Klima­)Schutz mei-
ner Mandanten dienen konterkariert. 
 
Ich verweise im Übrigen auf die diesbezügli-
chen Ausführungen in der seinerzeitigen an-
waltlichen Stellungnahme vom 12.09.2019 
an die Stadt Winnenden: „Bereits im Zuge 
des BPs „Reihenhausprogramm Silcher-
straße" wurde festgehalten, dass die „Flä-
chen zwischen den geplanten Gebäuden 
[...] als Bauverbotsflächen [gelten], um den 
Kaltluftabfluss zur Talaue hin zu gewährleis-
ten." Nicht einmal Garagen oder sonstige 
Nebenanlagen durften dort errichtet werden. 
Auch das jetzige Planungsgebiet sollte aus 
den gleichen Gründen wie damals FREI-
GEHALTEN werden, um den Luftaustausch 
des Kaltluftstroms in Richtung Winnenden 
nicht einzuschränken. 
 
Dass diese Kaltluftströmungen, die zur 
Frischluftzufuhr für die Grundstücke der 
Mandanten sehr wichtig sind, durch das Pla-
nungsvorhaben eingeschränkt werden, liegt 
auf der Hand. Dies wird auch durch die Un-
tersuchung der Auswirkungen auf lokalkli-
matische Verhältnisse des Ingenieurbüros 
Lohmeyer vom September 2017 bestätigt. 
Unter anderem zeigt die dortige Abb. 3.1 auf 
Seite 4, dass zusätzlich zu den geplanten 
Wohngebäuden mit zwei quer zu der Kalt-
luftschneise stehenden Garagenriegeln zu 
rechnen ist. Die geplante Bebauung ist an 
einer Engstelle vorgesehen und würde die 
Kaltluftzufuhr bzw. den Kaltluftstrom daher 
massiv beschränken: 
 
Im Buchenbachtal aus Richtung Berglen 
Steinach und dem östlichen Teil aus dem 
Wald kommend entstehen starke Kaltluft-
ströme, vermischen sich im Bereich des 
Planungsgebiets und fließen nach Norden in 
Richtung Winnenden ab. Sie dienen der Be-
lüftung des GESAMTEN STADTGEBIETS 
VON WINNENDEN und darüber hinaus. 
Durch eine geplante Bebauung auf diesem 
Grundstück entstünde ein erhebliches Strö-
mungshindernis. Dies führt zu einer Kaltluft-
ansammlung (Kaltluftsee) und bewirkt eine 
Verschlechterung der Wohnverhältnisse für 
die geplante Bebauung und für die beste-
hende Wohnbebauung der Mandanten. Das 
Klima in diesem Bereich würde sich nach-
haltig verändern, die Temperaturunter-
schiede werden größer, die Feuchtigkeit 
nimmt zu. 
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Selbst bei Umsetzung der geplanten Bebau-
ung u.a. mit einer „Längsrichtung" der ge-
planten Gebäude wird die bestehende Kalt-
luftströmung eingeschränkt. Hinzukommen 
(S. 15-16) ein „deutlicher Anstieg der Luft-
temperatur in den Tagesstunden und eine 
verminderte und verzögerte Abkühlung in 
den Nachtstunden". 
 
Insgesamt steht damit fest, dass die ge-
plante Bebauung zu spürbaren nachteiligen 
Veränderungen der klimatischen Verhält-
nisse für die Mandanten führen wird. Soweit 
Einschränkungen in der Untersuchung als 
„moderat" eingeschätzt werden, ist dies au-
ßerdem nur „wegen des geringen Umfangs 
der Nutzungsänderung" zu Fall. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass die geplante Bebau-
ung eine andere und massivere Bebauung 
vorsieht als in der Untersuchung lokalklima-
tischer Verhältnisse zugrunde gelegt. Die 
Untersuchung ist daher unvollständig, weil 
sie nur eine wenig umfangreiche Bebauung 
mit zwei kleineren Hauptgebäuden vorsieht. 
 
 
7.8 Schallimmissionen 
 
Einer Wohnbebauung stehen auch die 
Schallimmissionen auf das Plangebiet, die 
auf Emissionen aus dem unmittelbar an-
grenzenden Gewerbegebiet kommen, ent-
gegen. Wie ausgeführt, diente die im Plan-
gebiet liegende Grünfläche seinerzeit im 
Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungs-
plans "Reihenhausprogramm Silcherstraße" 
als schallschutztechnische Pufferzone zwi-
schen Gewerbegebiet und der damals 
neuen Reihenhaussiedlung. 
 
Nun soll der Flächennutzungsplan gerade 
am Beginn dieser Pufferzone unmittelbar an 
das Gewerbegebiet andockend - eine große 
Wohnbebauung für Familien ermöglichen. 
Die Initiatoren des Flächennutzungsplans 
lassen völlig außer Acht, dass Lärm vom 
ansässigen Autohaus Hilt, vom Produktions-
standort der Firma Fessmann, vom Produk-
tionsstandort der Firma Gießer, vom Han-
delsstandort des Getränkemarkts (Lärm des 
Kundenverkehrs, Lärm bei der Anlieferung 
der Getränkebestände und bei der Abho-
lung des Leerguts mittels Lkws), mit viel 
"Geklirre" und "Geklappere" sowie lautstar-
ken Kommandos des Be- und Entladeperso-
nals für die Bedienung der Hebeeinrichtun-
gen der Lkws) und von mehreren weiteren 
Gewerbebetrieben ständig auf das vorgese-
hene neue Wohnbaugebiet einwirkt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Es scheint bereits grundsätzlich zweifelhaft, 
praktisch angrenzend an das Gewerbege-
biet im Westen ein Allgemeines Wohngebiet 
festzusetzen. Es liegt auf der Hand, dass 
gerade die Grünfläche des jetzigen Pla-
nungsgebiets im Zeitpunkt der Aufstellung 
des „Bebauungsplans Reihenhauspro-
gramm Silcherstraße" als Pufferzone ge-
dacht war. Die Problematik zeigt sich schon 
daran, dass das gesamte Baufenster als 
„Flächen für Vorkehrungen zum Schutz ge-
gen schädliche Umwelteinwirkungen" fest-
gesetzt ist. Gleichwohl ist davon auszuge-
hen, dass auch diese Maßnahme nicht aus-
reicht:  
 
Der Textteil stellt auf Seiten 4-5 fest, dass 
die Orientierungswerte der DIN 18005-1 
„Schallschutz im Städtebau" überschritten 
werden. Aus diesem Grund ,,sollen die Auf-
enthaltsräume bevorzugt auf der lärmabge-
wandten Gebäudeseite, d.h. nach Osten ge-
plant werden. Ist dies nicht möglich, müssen 
zum Schutz der Wohninnenbereiche die 
Fenster tags und nachts geschlossen gehal-
ten werden können." Dass solche Lebens-
umstände für eine Wohnnutzung gerade für 
Familien völlig ungeeignet sind und zudem 
sehr aufwändige und teure bauliche Anfor-
derungen stellen, liegt auf der Hand. 
 
Hinzu kommt, dass sich der nach Nr. 2.3 i. 
V.m. A.1.3 das Anhangs der TA Lärm maß-
gebliche Immissionsort bei bebauten Flä-
chen 0,5 m außerhalb vor der Mitte des ge-
öffneten Fensters des vom Geräusch am 
stärksten betroffenen schutzbedürftigen 
Raumes liegt. Allein der Umstand, dass 
„Fenster tags und nachts geschlossen ge-
halten werden können", ändert daran nichts. 
Die vorgesehene Maßnahme ist deshalb un-
tauglich, um eine Genehmigung auf Grund-
lage der TA Lärm zu ermöglichen. 
 
Darüber hinaus ist nicht nachvollziehbar, 
warum sich die Schallimmissionsuntersu-
chung vom 06.06.2019 mit einer bloßen 
rechnerischen Abschätzung der von dem 
Gewerbegebiet ausgehenden Schallimmis-
sionen begnügt und KEINE TATSÄCHLI-
CHEN MESSUNGEN AM ORT DES ZU-
KÜNFTIGEN GEBÄUDES VORNIMMT.  
 
Vergleichbare Einwände bestehen gegen 
die Schallimmissionsuntersuchung vom 
04.03.2019 in Bezug auf Messungen der 
LKW-Autotransporter zum dem Autohaus 
Hilt. Die Messungen wurden nämlich kei-
neswegs bei dem maßgeblichen Autohaus 
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sondern an einem „beliebigen, zügig er-
reichbaren Autohaus" ausgeführt. Auf Seite 
14 der Begründung ist die Rede von einem 
„vergleichbaren Autohaus". Warum aber 
Schallmessungen bei einem beliebigen Au-
tohaus auf beliebige andere Autohäuser 
übertragbar sein sollen, ist nicht ansatz-
weise erläutert oder erkennbar. 
 
Gerade umgekehrt setzt die Schallimmissi-
onsuntersuchung (vgl. Seite 10) in ihrer Be-
rechnung vorhandene Gebäude und Bau-
körper sowie zufällig (!) parkende Fahr-
zeuge auf dem Parkplatz des Autohauses 
Töppner (!) an. Hinzu kommt, dass hier in 
unmittelbarer Nähe des Autohauses Hilt 
weitere Gewerbebetriebe angesiedelt sind, 
deren Lieferverkehr überhaupt nicht unter-
sucht wurde. 
 
 
7.9 Erheblich umweltgefährdende Bodenbe-
lastungen und Altlasten 
 
Das gesamte geplante Wohngebiet ist als 
„Flächen, deren Böden erheblich mit um-
weltgefährdenden Stoffen belastet sind" be-
zeichnet. Bei Eingriffen in den Oberboden - 
die sich im Rahmen einer Bebauung nicht 
vermeiden lassen - muss ein kompletter Bo-
denaustausch mit zertifiziertem Material er-
folgen, zudem ist der Bereich von oberfläch-
lichen Nutzungen der Freibereiche ein 
schadstofffreier Oberboden in einer Schicht 
von 60 cm aufzubringen (Hydrogeologi-
sches Gutachtens zum Bebauungsplan 
„Reihenhausprogramm Silcherstraße). Seite 
6 des Textteils, Seite 32 der Begründung). 
 
Im Planungsgebiet sind Altlasten bekannt 
(Seiten 7 und 32 der Begründung).  
 
Insbesondere liegen Grenzwertüberschrei-
tungen bei PAK-Messungen vor (Seite 12 
des geotechnischen Berichts). 
 
Abgesehen davon, dass diese Umstände zu 
weitere erhebliche (Kosten-) Aufwand füh-
ren, erscheint es nicht nachvollziehbar und 
hochgradig unverantwortlich, auf solchen 
Flächen ausgerechnet Flächen für Familien 
mit Kindern zu schaffen (siehe Seite 36 der 
Begründung). 
 
 
7.10 Ausweisung des Grundstücks Hofkam-
merstraße als Flora-Fauna-Habitat­Gebiet 
 
Die Ausweisung dieses Grundstücks als 
Flora-Fauna-Habitat-Gebiet erfolgte bereits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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ab 01.05.2021. Offensichtlich wurde auch 
gegenüber dem Gemeinderat im Rahmen 
der GR-Sitzung am 29.06.2021 die wichtige 
Information zur Ausweisung des gesamten 
Baugrundstücks als FFF-Gebiet verschwie-
gen. 
 
In diesem Zusammenhang verweise ich auf 
die Stellungnahme von Frau Birgit Wieler zu 
der 22. Änderung des FNPs Hofkammer-
straße vom 02.02.2024. Frau Wieler ist Mit-
arbeiterin als Stadtplanerin des Bauamts / 
Stadtentwicklungsamts der Stadt Winnen-
den:  
 
„Die zu bebauende Fläche an der Hofkam-
merstraße ist eine FFH-Mähwiese Typ B. 
Durch die Bebauung geht diese Mähwiese 
verloren. Die als Ausgleichsmaßnahme der 
Stadt Winnenden gewählte Vorgehens-
weise, verwilderte Grundstücke am 
Südhang in Birkmannsweiler zu erwerben 
und selbige zu roden, stellt keine Aus-
gleichsmaßnahme dar. Die Eigentümer bzw. 
Pächter der über lange Zeiträume (hier ist 
nicht nur von einstelligen Jahreszahlen zu 
reden, da ich die Grundstücke kenne) ver-
wilderten Grundstücke sind laut Landwirt-
schafts- und Landeskulturgesetz zur Pflege 
verpflichtet. Dies wurde über lange Zeit 
nicht umgesetzt. Die Zuständigkeit für die 
Durchsetzung des Paragraphen lag und 
liegt bei der zuständigen Gemeinde, sprich 
der Stadt Winnenden. Es war somit ein sehr 
langer Zeitraum gegeben, um einen ge-
pflegten Zustand zu erwirken. Eine Rodung 
nach dem Kauf der Grundstücke ist deshalb 
keine Ausgleichsmaßnahme, da es sich nur 
um ein Nachholen eines Versäumnisses 
handelt. Denn die Rodung der verwilderten 
Grundstücke am Südhang in Birkmannswei-
ler hätte sowieso und unabhängig von der 
Bebauung der Hofkammerstraße durchge-
führt werden müssen.“ 
 
In der Stellungnahme des Landratsamts 
Rems-Murr vom 25.01.2024 heißt es zum 
Punkt NATURSCHUTZ UND LAND-
SCHAFTSPFLEGE: 
 
“Laut unseren Unterlagen wurde auf dem 
Planungsgebiet ein Gehölz als baurechtli-
che Ausgleichsmaßnahme für den Bebau-
ungsplan „Lerchenäcker BA1" angelegt. Im 
Planungsgebiet wurde eine FFH-Mähwiese 
kartiert, außerdem grenzt das Plangebiet di-
rekt an das Biotop "Auwald und Feldgehölz 
am Buchenbach". Diese Biotope sind nach 
§ 30 BNatSchG geschützt und müssen ent-
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sprechend im Verfahren berücksichtigt wer-
den. Die FFH-Mähwiese gehört zu der Kate-
gorie B, welche naturschutzfachlich eine be-
sonders hohe Bedeutung hat und generell 
als nicht ersetzbar - und damit als nicht aus-
gleichbar - gilt. Falls an der Überplanung 
festgehalten werden soll, ist ein detailliertes 
Fachkonzept mit hoher Erfolgswahrschein-
lichkeit Voraussetzung für das in Aussicht-
stellen einer Ausnahme." 
 
Einwand: Die vorhandenen FFH-Mähwiese 
der Kategorie B gilt generell als nicht ersetz-
bar. Auch liegt ein detailliertes Fachkonzept 
mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit für das 
In-Aussicht-Stellen eine Ausnahme nicht 
vor. 
 
 
8. Einsprüche zur Begründung gern. § 2a 
und § 9 Abs. 8 BauGB für die 22. Ände-
rung des gemeinsamen FNPs des GVV 
Winnenden und Berglen 
 
 
8.1 Zu Punkt 1 „Notwendigkeit der Ände-
rung des FNPs" 
 
Die Stadt Winnenden begründet die 22. Än-
derung des FNPs damit, dass der BP Hof-
kammerstraße im beschleunigten Verfahren 
aufgestellt wurde, das BVerwG mit Urteil 
vom 18.07.2023 beschlossen hat, dass das 
beschleunigte Verfahren auch hier nicht an-
gewendet werden kann. Daher versucht die 
Stadt Winnenden nun, den BP zu heilen und 
parallel mit dieser FNP-Änderung entspre-
chende Voraussetzungen zu schaffen. 
 
Mit Urteil vom 12.07.2024 hat der Verwal-
tungsgerichtshof Mannheim einer Normen-
kontrollklage meiner Mandanten stattgege-
ben und den Bebauungsplan der Stadt Win-
nenden für unwirksam erklärt. 
 
In Folge entfällt nun die Begründung für 
eine Änderung des FNP. 
 
 
8.2 Zu Punkt 2 „Verfahren" 
 
Hier ist aufgeführt, dass eine frühzeitige Be-
teiligung der Öffentlichkeit vom 02.01. bis 
02.02.2024 durch öffentliche Auslegung 
stattfand. Die Anregungen und Hinweise 
aus der Öffentlichkeit und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange seien 
im weiteren Verfahren berücksichtigt. 
Hierzu wird festgestellt, dass diese Anre-
gungen und Hinweise offensichtlich NICHT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
Der Gemeinderat der Stadt Winnenden hat am 
26.09.2023 die Aufstellung des Bebauungsplans 
"Hofkammerstraße" in Winnenden-Birkmanns-
weiler, Planbereich 41.16 und einer Satzung 
über örtliche Bauvorschriften zu diesem Bebau-
ungsplan im ergänzenden Verfahren nach § 214 
Abs. 4 BauGB beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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ausreichend berücksichtigt wurden, kommt 
doch das Verwaltungsgerichtshof Mannheim 
in seinem Urteil vom 12.07.2024 über die 
Unwirksamkeit des Bebauungsplanes auf 
einen gänzlich anderen Schluss, nämlich 
der Unwirksamkeit des Bebauungsplanes. 
 
 
8.3 Zu Punkt 7.1.1.2. „Ergebnis der Prüfung 
anderweitiger Prüfungsmöglichkeiten" 
 
Hier wird darauf hingewiesen, dass das Amt 
für Wirtschaftsförderung und Grundstücks-
verkehr der Stadt Winnenden im Jahr 2016 
(!)eine Übersicht über geeignete Flächen für 
sozialen Wohnungsbau, die sich im städti-
schen Eigentum befinden und bei denen 
eine unmittelbare Verfügbarkeit vorliegt, um 
diese zeitnah bebauen zu können, zusam-
mengestellt hat. Die Flächen für den sozia-
len Wohnungsbau sind in bestehende Nach-
barschaften zu integrieren und die Anzahl 
der Bewohner ist in Relation zu der nach-
barschaftlichen Bewohnerstruktur festzule-
gen. 
 
Hierzu wird festgestellt, dass die von der 
Stadtbau Winnenden (Eigenbetrieb der 
Stadt Winnenden) geplante Belegung der 
hier geplanten zwei oder drei Gebäude 50 
Bewohner auf engstem Raum vorsieht. Dies 
steht in keiner Relation zu der nachbar-
schaftlichen Bewohnerstruktur. Hier wohnen 
50 Bewohner verteilt auf 20 Reihenhäuser. 
Eine nachhaltige Integration ist bei einer 
derart verdichteten Bewohnerstruktur nicht 
möglich, zumal das vorgesehene Grund-
stück am Ortsrand von Birkmannsweiler 
ohne jede notwendige Infrastruktur liegt. 
Auch die Anbindung an das Winnender 
Stadtgebiet ist mittels ÖPNV wegen einge-
schränkten Verbindungen nur rudimentär 
möglich. Zudem grenzt das Grundstück di-
rekt an ein Industriegebiet. 
 
 
8.4 Zu Punkt 7.1.2.3. „Hinweise auf Schwie-
rigkeiten bei der Zusammenstellung der er-
forderlichen Informationen“ 
 
Folgend Unterlagen, die hier verwendet 
wurden, sind mehr als 5 Jahre alt und sind 
daher nach gängiger Rechtsprechung und 
Rechtspraxis neu zu erstellen: 
 
a) Übersichtsbegehung Habitatpotentialana-
lyse zum Bebauungsplan ,,Hofkammer-
straße" in Winnenden-Birkmannsweiler, Kat-
rin Jatho, Dipl.­Geographin, Stuttgart vom 
23.06.2017: die Habitatpotentialanalyse ist 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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mittlerweile über 7 Jahre alt und ist daher 
neu aufzustellen. Darüber hinaus wird die 
Legitimation der angeblichen Erstellerin Kat-
rin Jatho, Stuttgart, angezweifelt, da es ein 
solches Büro weder unter der angegebenen 
Adresse Ostendstr. 170 in Stuttgart noch an 
einer sonstigen Adresse gibt. Auch die an-
gegebene Internetadresse „www.Jatho-um-
weltplanungen.de" gibt es nicht. Eine Nach-
forschung vor Ort in Stuttgart hat ergeben, 
dass ein solches Büro bzw. Frau Katrin Ja-
tho niemandem im Gebäude bekannt ist 
bzw. auch nie bekannt war. 
 
b) Zwei Schallimmissionsuntersuchungen 
durch W & W Bauphysik, Dipl.Ing. Gerhard 
Wertenauer, Leutenbach vom 04.03.2019 
und vom 06.06.2019: beide Untersuchun-
gen sind über 5 Jahre alt. 
Auch ist nicht nachvollziehbar, warum sich 
die Schallimmissionsuntersuchung vom 
06.06.2019 mit einer bloßen rechnerischen 
Abschätzung der von dem Gewerbegebiet 
ausgehenden Schallimmissionen begnügt 
und KEINE TATSÄCHLICHEN MESSUN-
GEN AM ORT DES ZUKÜNFTIGEN GE-
BÄUDES VORNIMMT. 
 
c) Vergleichbare Einwände bestehen gegen 
die Schallimmissionsuntersuchung vom 
04.03.2019 in Bezug auf Messungen der 
LKW-Autotransporter zum Autohaus Hilt. 
Die Messungen wurden nämlich keines-
wegs bei dem maßgeblichen Autohaus, 
sondern an einem „beliebigen, zügig er-
reichbaren Autohaus" ausgeführt. Auf Seite 
14 der Begründung ist die Rede von einem 
„vergleichbaren Autohaus". Warum aber 
Schallmessungen bei einem beliebigen Au-
tohaus auf beliebige andere Autohäuser 
übertragbar sein sollen, ist nicht ansatz-
weise erläutert oder erkennbar. Außerdem 
genügt es natürlich nicht, lediglich die Emis-
sionen vom Autohaus Hielt zu betrachten; 
vielmehr müssen auch die übrigen oben 
aufgeführten Gewerbebetriebe berücksich-
tigt werden, insbesondere das weitere Auto-
haus und ganz besonders der enorm emit-
tierende Getränkehandels-Betrieb. 
 
Gerade umgekehrt setzt die Schallimmissi-
onsuntersuchung (vgl. Seite 10) in ihrer Be-
rechnung vorhandene Gebäude und Bau-
körper sowie zufällig (!) parkende Fahr-
zeuge auf dem Parkplatz des Autohauses 
Töppner in Leutenbach-Nellmersbach (!) an. 
Hinzu kommt, dass hier in unmittelbarer 
Nähe des Autohauses Hilt weitere Gewer-
bebetriebe angesiedelt sind, deren Liefer-
verkehr überhaupt nicht untersucht wurde. 
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d) Untersuchungen über Auswirkungen auf 
lokalklimatische Verhältnisse durch das In-
genieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG, An 
der Roßweid, Karlsruhe vom September 
2017: die Untersuchungen sind vom Sep-
tember 2017 und damit ebenfalls überholt. 
 
Da sich das Klima gerade in den letzten 
Jahren massiv geändert hat und diese Kli-
maänderung immense Auswirkungen auch 
auf die Entstehung von Kaltluftströmen hat, 
ist eine aktuelle Untersuchung auf die lokal-
klimatischen Verhältnisse unverzichtbar. 
 
Befremdlich sind zudem einige Aussagen 
und das Fazit dieser Untersuchungen. So 
steht auf den Seiten 12 und 15: „Insgesamt 
ist für den östlichen Bereich von Winnenden 
festzuhalten, dass die bestehende Kaltluft-
strömung längs des Buchenbachtals die 
nächtliche Belüftung der Siedlungsbereiche 
fördert. Die Hangabwinde aus benachbarten 
Geländeanstiegen werden im Buchenbach-
tal rasch in Tallängsrichtung zur gesammel-
ten Kaltluftströmung umgelenkt. Die bauli-
chen Planungen mit dem Bebauungsplan 
„Hofkammerstraße" führen zu gewissen Ein-
schränkungen des mächtigen Kaltluft-
stroms... " 
 
Auf Seite 12 Abs. 2 ist aufgeführt: “Damit 
sind entsprechend den Berechnungen … 
nordwestlich bis in einen Abstand von ca. 
300m im Buchenbachtal Verringerungen der 
Kaltluftströmung prognostiziert, die vor al-
lem durch die verringerte bodennahe Strö-
mungsgeschwindigkeit aufgrund zusätzli-
cher Bebauung und ein gewisses Aufzehren 
der zuströmenden Kaltluft zurückzuführen 
ist. […] In den Siedlungsnutzungen sind Be-
einträchtigungen des Kaltluftvolumenstroms 
bis ca. 10% abzuleiten.  
 
Unglaubwürdig ist die Feststellung auf Seite 
17, dass es zu keinen bedeutenden Ände-
rungen des Kaltluftstroms kommen würde, 
wenn die beiden geplanten Baukörper in 
Längsrichtung entsprechend dem Talverlauf 
entstehen. Physikalisch ist es jedoch uner-
heblich, ob ein Baukörper längs oder quer 
geplant ist. Entscheidend ist hier die Flä-
chengröße des umbauten Raumes, der quer 
zum Kaltluftstrom entsteht und diesen auf-
hält bzw. umleitet. Auf diese Flächengröße 
wird hier nicht eingegangen, obwohl deren 
Berechnung sehr einfach ist. 
 
Fazit: in Folge der gerade auch in den letz-
ten Jahren erfolgten massiven Klimaerwär-
mung seit Erstellung dieser Untersuchung 
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aus dem Jahre 2017 ist eine aktuelle Unter-
suchung der klimatischen Auswirkungen auf 
den Kaltluftstrom unerlässlich. 
 
e) Geotechnischer Bericht des Herrn Axel 
Ruch, Dipl. Geologe, Hessestr. 8, 73633 
Berglen vom 19.05.2017. Dieser Bericht ist 
über 7 Jahre alt und gilt damit als überholt. 
 
 
Zudem wurde das Grundstück bei der Hoch-
wasserkatastrophe am 02./03.06.2024 mas-
siv überschwemmt, das Wasser des hoch-
wasserführenden Buchenbachs strömte in 
einer Höhe von ca. 1 Meter über das Grund-
stück. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bereits im geotechnischen Bericht von 2017 
wurde unter Punkt 3.1.1 festgestellt: 
 
- „Bei der Auffüllung handelt es sich um bin-
diges Material." ➔ Hinweis: Bindiger Boden 
verliert durch Wasserzutritt deutlich an Trag-
fähigkeit. Er besteht aus Schluff (auch als 
„Lehm" bekannt) und Ton mit plättchenarti-
gem Aufbau (Tonplättchen).  
 
- „In BS6 wurde ein starker PAK-Geruch 
festgestellt, der von einer etwa 10cm star-
ken Asphaltlage im obersten Teil der Auffül-
lung herrührte." ➔ Hinweis: PAK sind po-
lyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 
und gelten als Umweltschadstoffe: Wegen 
ihrer Persistenz, ihrer Toxizität und ihres all-
gegenwärtigen Vorhandenseins haben PAK 
eine große Bedeutung als Schadstoffe in 
der Umwelt. Bereits 1976 hat die amerikani-
sche Bundesumweltschutzbehörde (EPA) 
aus den mehrere hundert zählenden PAK-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men und nicht berücksichtigt. 
Aus Fotoaufnahmen kann entnommen werden, 
dass nur ein kleiner schmaler Randbereich an 
der Hofkammerstraße, eine kleine Dreiecksflä-
che, durch das extreme Starkregnen- und Hoch-
wasserereignis in der Nacht vom 2. Juni 2024 
auf den 3. Juni 2024 kurzzeitig rund 0,3 m über-
schwemmt war. 
  

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Einzelverbindungen 16 in die Liste der Prio-
rity Pollutants aufgenommen. PAK gelangen 
überwiegend bei der Verbrennung fossiler 
Energieträger mit den Abgasen in die Luft. 
Mit der Deposition werden sie auf und in 
den Boden eingetragen, wo PAK flächende-
ckend nachweisbar sind. Lokal von Bedeu-
tung als PAK­Emittenten sind Altlasten, z. B. 
ehemalige Gaswerke und Kokereien, Teeröl 
verarbeitende Betriebe (z. B. und vor allem 
Bahnschwellen­Imprägnierung) oder Altab-
lagerungen mit PAK-haltigen Abfällen (z. B. 
Aschen, Altöl). 
 
Unabhängig von einer Bebauung sollte der 
PAK-belastete Teil des Bodens ausge-
tauscht werden. 
 
Unter Punkt 3.1.5 (Grund-/ Sickerwasser) 
des gleichen Berichts heißt es: 
„In allen Bohrungen stellte sich ein 
messbarer Wasserspiegel ein… Das 
Grundwasser zirkuliert vorwiegend in den 
stärker sandig-kiesig ausgeprägten Lagen. 
Daneben erfolgten aber auch aus den 
stark bindigen Schichten diffuse Wasser-
zutritte, was deren extreme Feuchte bzw. 
Nässe belegen. 
 
Unter Punkt 3.2.1 (Allgemeine Hinweise zur 
Bebaubarkeit) des Berichts ist unter 1 a) 
aufgeführt: 
 
„Der Baugrund ...wird durch mächtige 
Quartäre und kompressible Deckschichten 
(Auffüllungen, Auelehm und -sand, Fließ-
erde) ungünstiger Konsistenz...geprägt." 
Weiter heißt es: „Um evtl. Bauwerkschäden 
durch unterschiedliche Setzungen zu ver-
meiden sollte von einer konventionellen 
Gründung mittels Streifen- und Einzelfunda-
menten im vorliegenden Fall wegen der äu-
ßerst inhomogenen Untergrundverhältnisse 
abgesehen werden. Stattdessen wären flä-
chenhafte Gründungen über lastabtragende 
Bodenplatten oder Tiefgründungen (Beton-
pfeiler) bzw. tiefe Bodenverbesserungen 
(z.B. CSV-Säulen o.dgl.) denkbar. Tragfähi-
ger Boden auf dem Tiefergründungselement 
abgesetzt werden können steht ab ca. 278,5 
m NN an. Die Werte der Bettungsmoduln 
(ks) zur Dimensionierung von Bodenplatte 
hängen einerseits von den zu erwartenden 
Setzungen und andererseits von der Vertei-
lung und Größe der Flächenlasten ab und 
können erst nach Bekanntwerden der ge-
nannten Größen ermittelt werden. Einseitige 
Anschüttungen um die geplanten Bauwerke 
herum müssen unterbleiben, um Schiefstel-
lungen durch Spannungsüberlagerungen 
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aus Gebäude und Anschüttung zu verhin-
dern." 
 
Unter Punkt 3.2.1 (Allgemeine Hinweise zur 
Bebaubarkeit) ist unter 2 aufgeführt: 
„Der Grundwasserflurabstand auf der unter-
suchten Fläche ist sehr gering". 
 
Anmerkung: Der Grundwasserflurabstand 
bezeichnet den lotrechten Abstand zwi-
schen der Grundwasseroberfläche des obe-
ren Grundwasserstockwerkes und einem 
Punkt der Geländeoberfläche. 
 
Unter Punkt 3.2.1 wird zudem u.a. auf not-
wendige Frostabsicherungen und auf die 
notwendige Entsorgung von Aushub in grö-
ßerem Umfang hingewiesen. 
 
Unter Punkt 3.2.3 (Versickerungsmöglich-
keiten) ist u.a. aufgeführt: 
 
„Nach den Erkundungsergebnissen ist da-
von auszugehen, dass die oberflächenna-
hen Schichten weder die erforderliche 
Durchlässigkeit aufweisen, noch die o.g. 
Grundwasserabstände eingehalten werden 
können. Eine Versickerung des anfallenden 
Oberflächenwassers ist mithin im Bebau-
ungsplangebiet nach den anfangs genann-
ten Kriterien nicht möglich. Ferner sollte u.E. 
auch wegen der verbreiteten Auffüllung eine 
Versickerung auf dem Gelände unterblei-
ben, um dadurch evtl. Schadstoffverlagerun-
gen ins Grundwasser zu vermeiden. 
 
Unter Punkt 3.2.4 (Altlastensituation) heißt 
es: 
 
„In sämtlichen Bohrungen wurde eine ca. 
2,0 bis 3,0 m mächtige Auffüllung angetrof-
fen. Chemische Analysen von Boden und 
Grundwasser zeigen gern. Bundes-Boden-
schutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) Prüfwertüberschreitungen 
hauptsächlich bei den Parametern PAK (vgl. 
Kapitel 3.1.5, 3.2.1 und Anlagen 4). Die wei-
tere Vorgehensweise ist mit der zuständigen 
Altlastenbehörde abzuklären." Diese Abklä-
rung ist offenkundig nicht erfolgt. 
 
Unter Punkt 4. heißt es:  
„Das Baugebiet befindet sich in einem fach-
technisch abgegrenzten Wasserschutzge-
biet der Zone III für die Quellfassung des 
Trinkwasserbrunnens „Zwischen den Bä-
chen". 
 
f) Untersuchungsbericht über Grundwasser-
beprobungen von Herrn Harald Voigtmann, 
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Beratender Ingenieur, Winnenden vom 
23.12.1999. Dieser Bericht ist über 24 Jahre 
alt und gilt damit als überholt. 
 
Weiter gültig ist folgender Hinweis, der unter 
Punkt 3 Topographische Situation einsehbar 
ist: „Das zu untersuchende Areal liegt in der 
Aue des Buchenbachs… Im Süden wird das 
Gelände durch die Hofkammerstraße be-
grenzt. [...] Ein Großteil des zu bebauenden 
Areals wurde in der Vergangenheit von ei-
nem See eingenommen, dessen Wasser-
oberfläche nach Aussage eines während 
der Untersuchungen angetroffenen Spazier-
gängers ca. 3 m unter bestehender Gelän-
deoberkante gelegen haben soll. Diese Aus-
sage wird durch die Sondierergebnisse (an-
getroffene Auffüllmächtigkeit betrug ca. 3 m) 
bestätigt. 
 
8.5 Zu Punkt 7.1.3.1. „Rechtlich geschützte 
Gebiete und Objekte“ 
 
Hier befindet sich auf Seite 15 die Abbildung 
7, die eine Karte des LUBW von 2024 zei-
gen soll. Die Karte soll nachweisen, dass 
das Gebiet außerhalb der HQ100-Überflu-
tungsfläche liegt. 
 
Hinweis: bei der abgebildeten Karte handelt 
es sich NICHT um die HQ-100- Überflu-
tungskarte des LUBW von 2024. 
 
Das Gebiet liegt innerhalb der HQ100-Über-
flutungsfläche lt. der aktuellen Karte der 
LUBW. 
 
8.6 Zu Punkt 7.4.3 1. „Oberflächenwasser" 
 
Hier wird kurz zum Geotechnischen Bericht, 
Ruch, 19.05.2017, Seite 12 genommen. Es 
werden jedoch KEINE notwendigen Maß-
nahmen aufgeführt, die in Folge dieses Be-
richts für eine geplante Bebauung des 
Grundstücks notwendig bzw. Vorausset-
zung sind. 
 
8.7 Zu Punkt 7.4.3 2. „Hochwasserschutz" 
 
Hier wird fälschlicherweise behauptet, dass 
das Plangebiet durch ein 100-jähriges 
Hochwasser nicht gefährdet sei. Siehe auch 
Hinweise in diesem Schreiben oben zu 
"Hochwassergefahren". 
 
8.8 Zu Punkt 7.4.4 „Klima" 
 
Hier wird rudimentär auf das ausführliche 
Gutachten „Lohmeyer, September 2017" 
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eingegangen. Wesentliche Punkte des Gut-
achtens werden nicht aufgeführt, auch die 
weiteren Auswirkungen der fortschreitenden 
Klimaerwärmung finden keine Berücksichti-
gung. Siehe auch Hinweise in diesem 
Schreiben oben zu "Kaltluftstrom". 
 
 
9. Einwände zur Bewertung der Umwelt-
auswirkungen 
 
Diese Aufstellung der Stadt Winnenden 
wurde bereits am 28.05.2019 aufgestellt 
und ist entsprechend veraltet. Dennoch soll 
auf einzelne Punkte eingegangen werden:  
 
9.1 Zu Punkt 1 „Schutzgut Natur und Land-
schaft" wird aufgeführt 
 
„Als Ersatz für die auf dem Bebauungsplan-
gebiet liegende Ausgleichsmaßnahme „Re-
tentionsmulde mit Überreich in den Buchen-
bach" wurde die Maßnahme „Öffnung des 
Altarms des Buchenbachs auf Flst. 261/1, 
265 und 357 durchgeführt. Diese hat dauer-
haft Bestand. Eine Kompensation aus der 
aktuellen Planung ist aufgrund des verein-
fachten Verfahrens nach § 13 BauGB nicht 
notwendig". 
 
Einwände hierzu: 
 
a) Die Maßnahme „Öffnung des Altarms des 
Buchenbachs auf Flst. 261/1, 265 und 357" 
wurde durch das Hochwasser vom 
02./03.06.2024 zerstört. 
 
b) Das vereinfachte Verfahren nach § 13b 
BauGB ist hier nicht anwendbar. Daher ist 
eine Kompensation aus der aktuellen 
Planung sehr wohl notwendig. 
 
9.2 Zu Punkt 2 „Schutzgut Boden" wird auf-
geführt 
 
„Aufgrund der verbreiteten, mit PAK belaste-
ten Auffüllung sollte eine Versickerung auf 
dem Gelände unterbleiben, um Schad-
stoffverlagerungen ins Grundwasser zu ver-
meiden. (Geotechnischer Bericht, Ruch, 
19.05.2017, Seite 12). Bei Zulassung von 
Hausgärten sollte in Anlehnung an die Ver-
einbarung zwischen Stadt Winnenden und 
Landratsamt RMK vom 01.03.2000 ein kom-
pletter Bodenaustausch erfolgen. Bei der 
Verwertung / Entsorgung des Aushubmate-
rials sind die einschlägigen Vorschriften zu 
beachten. Die ordnungsgemäße Ausführung 
ist vom Entsorgungsunternehmen zu ge-
währleisten. Unter Umständen sind weitere 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men und im Bebauungsplanverfahren be-
rücksichtigt. 
Die Belange des Umweltschutzes, einschließlich 
des Naturschutzes sowie die ergänzenden Vor-
schriften zum Umweltschutz werden im in der 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplan "Hof-
kammerstraße" in Winnenden-Birkmannsweiler 
berücksichtigt. Natur- und artenschutzrechtliche 
Aspekte werden überprüft und entsprechende 
erneute Prüfungen sind beauftragt und werden 
vorgelegt. 
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Maßnahmen (Separierung, Beprobung, Zwi-
schenlagerung, Deklarationsanalyse) erfor-
derlich. (Geotechnischer Bericht, Ruch, 
19.05.2017, Seite 10). 
 
Einwand hierzu: 
 
Entsprechende Schutzmaßnahmen fehlen, 
um eine Versickerung auf dem Gelände zu 
vermeiden. Schutzmaßnahmen, die die ge-
samte Versickerung auf dem vorgesehenen 
Grundstück vermeiden könnten sind nicht 
dargestellt. Dies ist wegen der immensen 
Kosten, die durch solche Schutzmaßnah-
men entstehen würden, auch nicht darstell-
bar. 
 
9.3 Zu Punkt 3.1 „Oberflächenwasser" wird 
aufgeführt 
 
„Die Ableitung des Oberflächenwassers ge-
schieht über ein separates Rohrleitungssys-
tem und wird direkt in den Buchenbach ent-
wässert." 
 
Einwand hierzu: 
 
Ein solches separates Rohrleitungssystem 
für die Ableitung des gesamten Oberflä-
chenwassers existiert nicht und ist bisher 
auch in den Planungen nicht berücksichtig. 
 
9.4 Zu Punkt 3.2 „Hochwasserschutz" wird 
aufgeführt 
 
Das Plangebiet liegt außerhalb der Flächen 
eines hundertjährigen Hochwassers 
(HQ100); eine Kompensation ist daher nicht 
notwendig; eine Gefährdung durch ein 
100jähriges Hochwasser besteht nicht. 
 
Einspruch hierzu: Das Plangebiet liegt in-
nerhalb der Flächen eines hundertjährigen 
Hochwasser HQ100. Daher ist eine Kompen-
sation ist notwendig.  
 
Die Bezeichnung „HQ100" muss zudem über-
dacht werden, da es vermehrt zu Hochwas-
sersituationen mit den Auswirkungen/Merk-
malen eines „HQ100" kommt. 
 
Laut den Archivaufzeichnungen gab es hier 
in den letzten 68 Jahren - im Zeitraum von 
1956 bis 2024 - folgende Jahrhunderthoch-
wasser: 
 
03.03.1956 
22.02.1970 
15.02.1990 
13.04.1994 
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30.10.1998 
21.03.2002 
13.01.2011 
02./03.06.2024 
26.06.2024 
 
9.5 Zu Punkt 3.3 „Grundwasser" wird aufge-
führt 
 
Momentan kann davon ausgegangen wer-
den, dass aufgrund der geringen Durchläs-
sigkeit der oberflächennahen Schichten eine 
Versickerung nicht stattfindet. In der Pla-
nung wird von einer direkten Einleitung des 
Oberflächenwassers in den Buchenbach 
ausgegangen. 
 
9.6 Zu Punkt 3.4 „Klima": siehe Einwendun-
gen oben zu Kaltluftstrom 
 
 
10. Stellungnahme des LRA Rems-Murr 
vom 25.01.2024 
 
 
10.1 Hier heißt es zum Punkt NATUR-
SCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE 
 
„Laut unseren Unterlagen wurde auf dem 
Planungsgebiet ein Gehölz als baurechtli-
che Ausgleichsmaßnahme für den Bebau-
ungsplan „Lerchenäcker BA1“ angelegt. Im 
Planungsgebiet wurde eine FFH-Mähwiese 
kartiert, außerdem grenzt das Plangebiet di-
rekt an das Biotop "Auwald und Feldgehölz 
am Buchenbach". Diese Biotope sind nach 
§ 30 BNatSchG geschützt und müssen ent-
sprechend im Verfahren berücksichtigt wer-
den. Die FFH-Mähwiese gehört zu der Kate-
gorie B, welche naturschutzfachlich eine be-
sonders hohe Bedeutung hat und generell 
als nicht ersetzbar - und damit als nicht aus-
gleichbar - gilt. Falls an der Überplanung 
festgehalten werden soll, ist ein detailliertes 
Fachkonzept mit hoher Erfolgswahrschein-
lichkeit Voraussetzung für das in Aussicht-
stellen einer Ausnahme." 
 
Einwand: Die vorhandenen FFH-Mähwiese 
der Kategorie B gilt generell als nicht ersetz-
bar. Auch liegt ein detailliertes Fachkonzept 
mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit für das 
in Aussichtstellen eine Ausnahme nicht vor. 
 
 
10.2 Zum Punkt GRUNDWASSERSCHUTZ 
heißt es 
 
Die geplante Wohnbaufläche befindet sich 
in der Zone III des mit Rechtsverordnung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
Das vorhandene Gehölz liegt in einem Randbe-
reich und bleibt erhalten. 
Ein naturschutzfachliches Konzept für die Ent-
wicklung einer FFH-Mähwiese als Ersatz für die 
wegfallende FFH-Mähwiese der Kategorie B be-
findet sich in der Aufstellung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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(RVO) vom 01.07.2019 festgesetzten Was-
serschutzgebiets Nr. 119.114 "Brunnen zwi-
schen den Bächen". 
 
Nach § 7 Satz 2 der RVO ist die Auswei-
sung von Baugebieten und Gewerbegebie-
ten in der Zone III zulässig, wenn eine nach-
teilige Veränderung der Wasserbeschaffen-
heit nicht zu besorgen ist und wenn auf die 
Bestimmungen dieser Rechtsverordnung in 
den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
hingewiesen wird und die Belange der 
Grundwasserneubildung der geplanten Be-
bauung nicht im Wege stehen. Nach § 7 
Satz 3 der RVO ist das Errichten und Erwei-
tern von baulichen Anlagen gemäß Landes-
bauordnung in der Zone III zulässig, wenn 
eine nachteilige Veränderung der Wasser-
beschaffenheit nicht zu besorgen ist. Nach § 
7 Satz 4 der RVO sind Baustelleneinrichtun-
gen, Baustofflager und Wohnunterkünfte für 
Baustellenbeschäftige in der Zone III zuläs-
sig, wenn eine nachteilige Veränderung der 
Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. 
Nach § 7 Satz 7 der RVO ist der Neu-, Um- 
und Ausbau von Straßen, Parkplätzen und 
sonstigen Verkehrsflächen in der Zone III 
zulässig, wenn die erforderlichen Schutzvor-
kehrungen gegen eine nachteilige Verände-
rung der Wasserbeschaffenheit getroffen 
werden. Nach § 8 Satz 2 der RVO sind 
Maßnahmen zur Erschließung von Grund-
wasser verboten, soweit in der RVO nichts 
Anderes geregelt ist. 
 
Es bestehen keine Bedenken gegen die 
Ausweisung des Plangebietes, sofern die 
Vorgaben der beigefügten RVO sowie die 
Vorgaben der folgenden Merkblätter des 
Rems-Murr-Kreises eingehalten werden: 
 
- "Bauen im Wasserschutzgebiet - Zone III" 
- "Bauen im Grundwasser" 
- "Abwasserleitungen für Schmutzwasser für 
die Grundstücksentwässerung in Wasser-
schutzgebieten" 
- "Bohrungen im Untergrund" 
 
Das Wasserschutzgebiet ist entspre-
chend bei der Fortführung der Planung 
darzustellen.  
 
Einwand: das Wasserschutzgebiet ist nicht 
entsprechend bei der Fortführung der Pla-
nung dargestellt. 
 
 
11. Fazit: es ist nicht nachvollziehbar, wieso 
auf einem derart ungünstigen Baugrund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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überhaupt gebaut werden soll. Auch die ab-
sehbar immens hohen Baukosten, die sich 
nach Prüfung dieser Gutachten stringent er-
geben, sind mit dem Gebot eines wirtschaft-
lichen Handels nicht vereinbar. 
 
Alles in allem: Meine Mandanten sehen aus 
mannigfachen Gründen ihre eigenen Grund-
stücke nicht nur entwertet, sondern auch als 
gefährdet. Ferner werden Zusagen aus dem 
BBP Reihenhausprogramm Silcherstraße 
gebrochen. Darüber hinaus würden jegliche 
Abwägungen öffentlicher und privater Inte-
ressen untereinander und gegeneinander 
glasklar gegen das mit der angestrebten Än-
derung des Flächennutzungsplans ermög-
lichte Bebauungsplanverfahren für eine 
Wohnbaunutzung im Plangebiet sprechen. 
 
[...] 
 
 

Die Schwierigkeiten des Baugrunds sind be-
kannt und trotzdem ist die Durchführung der 
Planung erforderlich. 

B 2 Bürger/in 
Stellungnahme vom 02.08.2024 

 [...] 
 
wir sind Anwohner in der Silcherstraße 5/2 
und möchten Sie bzgl. des Bauvorhabens 
"22. FNP-Änderung - Wohnbaufläche "Hof-
kammerstraße"" auf Folgendes aufmerksam 
machen: 
 
- Anfang diesen Jahres wurde die ausge-
wiesene Fläche bereits zwei Mal bei Stark-
regen überspült, es kam dabei zu erhebli-
chen Schäden im angrenzenden Industrie-
gebiet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sollten aufgrund der Bebauung bzw. den 
möglicherweise daraus folgenden Gegeben-
heiten (Überschwemmung, etc.) Schäden 
für unser Eigentum entstehen, würden wir 
die Kosten an Sie weitergeben. 
 

 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men und nicht berücksichtigt. 
Aus Fotoaufnahmen kann entnommen werden, 
dass nur ein kleiner schmaler Randbereich an 
der Hofkammerstraße, eine kleine Dreiecksflä-
che, durch das extreme Starkregnen- und Hoch-
wasserereignis in der Nacht vom 2. Juni 2024 
auf den 3. Juni 2024 kurzzeitig rund 0,3 m über-
schwemmt war. 
  

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men und nicht berücksichtigt. 
In den Hochwassergefahrenkarten sind die sta-
tistisch gesehen einmal in 100 Jahren (HQ100) 
auftretenden Hochwasserereignisse, also die 
festgesetzten Überschwemmungsgebiete und 
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- Sollten sich aufgrund der Bebauung etwa-
ige Mehrkosten bei möglicherweise ver-
pflichtenden Versicherungen ergeben, wür-
den wir diese an Sie weitergeben. 
 
 
 
- Der an die zu bebauende Fläche angren-
zende Kinderspielplatz sollte regelmäßig 
durch die Stadt bzgl. der Nutzungszeiten 
und der Verschmutzung überprüft werden. 
 
Wir bitten um Beachtung und Eingangsbe-
stätigung. 
 
[...] 

die statistisch gesehen durch ungewöhnliche, 
extreme Hochwasserereignisse eintretenden 
Überflutungen dargestellt. Grundsätzlich bieten 
technische Hochwasserschutzanlagen keinen 
Schutz vor einem Extremhochwasser, da dieses 
das Bemessungsereignis für die Anlagen (z. B. 
HQ100) übersteigt. Daher ist jede Person nach 
§ 5 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) dazu 
verpflichtet Maßnahmen zur Eigenvorsorge für 
den Fall eines Hochwassers zu treffen. Eine 
Kostenübernahme durch die Kommunen ist ge-
setzlich nicht vorgesehen. 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men und nicht berücksichtigt. 
Eine Kostenübernahme für private Versiche-
rungskosten durch die Kommunen ist gesetzlich 
nicht vorgesehen. 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 

B 3 Bürger/in 
Stellungnahme vom 29.10.2025 

 [...] 
 
unter Bezugnahme auf meine nochmals in 
Anlage beigefügte Stellungnahme vom 
31.07.2024 zeige ich weiterhin die anwaltli-
che Vertretung von 
 
[…] 
 
als von dem im Betreff genannten Verfahren 
betroffene Anrainer an. 
 
 
Bereits in der Stellungnahme vom 
31.07.2024 hatte ich ab Seite 8 unter Ziff 
7.1 ausführlich auf erhebliche Hochwasser-
gefahren hingewiesen, die einer Bebauung, 
welche durch die Änderung des Flächennut-
zungsplans ermöglicht werden soll, entge-
genstehen. 
 
In dem 60-seitigen Dokument über die Prü-
fung der abgegebenen Stellungnahmen zu 
den öffentlich ausgelegten Unterlagen vom 
16. l 0.2023 in der Zeit vom 02.07.2024 bis 
zum 02.08.2024 gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 

 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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Abs. 2 BauGB (Anlage 1 zur Sitzungsvor-
lage Nr. GVV0l 7 /2024) heißt es dazu auf 
Seite 32 lediglich: 
 
„Aus Fotoaufnahmen kann entnommen wer-
den, Jass nur ein kleiner schmaler Randbe-
reich an der Hofkammerstraße, eine kleine 
Dreiecksfläche, durch das extreme Starkre-
gen und Hochwasserereignis in der Nacht 
vom 02.06.2024 auf den 03.06.2024 kurz-
zeitig rd. 0,3 m überschwemmt war.“ 
 
 
Diese Annahme und Feststellung ist zum ei-
nen unrichtig. Zum anderen wurden behörd-
licherseits offenbar keinerlei belastbare Un-
tersuchungen zu dieser für Menschen und 
Umwelt ganz grundlegenden Frage ange-
stellt. 
 
Es ist nicht akzeptabel, dass die ausführlich 
dargestellten und begründeten Befürchtun-
gen meiner Mandanten mit dem schlichten 
Verweis auf Fotoaufnahmen bei Seite ge-
schoben werden. 
 
 
Sie erhalten dazu als Anlage eine ergän-
zende umfangreiche Dokumentation zu dem 
Buchenbach-Hochwasser in der Nacht vom 
02.06. auf 03.06.2024. Diese Dokumenta-
tion mache ich vollständig zum Inhalt dieser 
Stellungnahme zu der 22. Änderung des ge-
meinsamen Flächennutzungsplanes 2000 - 
2015. 
 
 
Die Dokumentation werde ich im Nachgang 
ferner dem Regierungspräsidium Stuttgart, 
Abteilung 5 Umwelt, 53.2 Gewässer 1. Ord-
nung, Hochwasserschutz und Gewäs-
serökologie Gebiet Nord - sowie dem Land-
ratsamt Rems-Murr-Kreis, Amt für Umwelt-
schutz, übersenden. 
 
 
Die Einwände aus der Stellungnahme vom 
31.07.2024 bleiben im Übrigen vollständig 
aufrechterhalten. Im Ergebnis bleibt es da-
bei, dass eine künftige Bebauung und 
Wohnnutzung in dem bislang zurecht als 
Grünfläche ausgewiesenen Bereich aus ver-
schiedensten Gründen ausscheiden muss. 
 
[...] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men und nicht berücksichtigt. 
In den Hochwassergefahrenkarten sind die sta-
tistisch gesehen einmal in 100 Jahren (HQ100) 
auftretenden Hochwasserereignisse, also die 
festgesetzten Überschwemmungsgebiete und 
die statistisch gesehen durch ungewöhnliche, 
extreme Hochwasserereignisse eintretenden 
Überflutungen dargestellt. Diese Grundlage ist 
maßgebend für die Beurteilung der Belange des 
Hochwasserschutzes. 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
Das Dokument der Bürger/in (B 3) wird als An-
lage der Tabelle der eingegangenen Stellung-
nahmen aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 

 






























































































